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(57) Hauptanspruch: Verkapselungsstruktur für ein optoe-
lektronisches Bauelement, aufweisend:
• eine Dünnschichtverkapselung zum Schutz des optoelekt-
ronischen Bauelements vor chemischen Verunreinigungen, 
wobei die Dünnschichtverkapselung eine mittels CVD abge-
schiedene erste Barriereschicht und eine mittels ALD abge-
schiedene zweite Barriereschicht aufweist;
• eine auf der Dünnschichtverkapselung ausgebildete Kle-
beschicht;
• eine auf der Klebeschicht ausgebildete Deckschicht zum 
Schutz der Dünnschichtverkapselung und/oder des optoe-
lektronischen Bauelements vor mechanischer Beschädi-
gung, wobei die Klebeschicht so ausgebildet ist, dass an 
der Oberfläche der Dünnschichtverkapselung befindliche 
Partikelverunreinigungen von der Klebeschicht zumindest 
teilweise umschlossen sind.



Beschreibung

[0001] Verschiedene Ausführungsbeispiele betref-
fen eine Verkapselungsstruktur für ein optoelektroni-
sches Bauelement und ein Verfahren zum Verkap-
seln eines optoelektronischen Bauelementes.

[0002] Bei der Fertigung von optoelektronischen 
Bauelementen bzw. Bauteilen, insbesondere organi-
schen optoelektronischen Bauteilen wie zum Bei-
spiel organischen Leuchtdioden (Organic Light Emit-
ting Diodes (OLEDs)), OLED-Anzeigen (OLED- 
Displays) oder organischen Solarzellen bzw. Photo-
voltaikzellen (Organic Photovoltaic (OPV) Cells) ist 
es erwünscht, die Bauteile zum einen gegen Luft 
(insbesondere gegen in der Luft enthaltene Feuchtig-
keit (Wasser) und Sauerstoff) hermetisch abzudich-
ten und zum anderen vor mechanischen Beschädi-
gungen (z.B. Kratzern) zu schützen, um einen 
Ausfall des Bauteils zu vermeiden.

[0003] Das Abdichten des Bauteils bzw. der Schutz 
des Bauteils vor mechanischen Beschädigungen 
kann mittels einer Verkapselung des Bauteils erreicht 
werden.

[0004] Für die Verkapselung und mechanische Ver-
packung von organischen optoelektronischen Baue-
lementen (z.B. OLEDs) auf Glas-Substraten ist die 
Verkapselung mittels Glaskavitäten bekannt. Bei die-
ser Technik wird mit einem speziellen Kleber ein 
Glasdeckel auf das Bauelement (Device) geklebt. 
Diese Technik kann das Eindringen von schädigen-
den Einflüssen weitgehend unterbinden. Allerdings 
können im Bereich der Klebstelle noch Wasser und 
Sauerstoff in das Bauelement eindiffundieren. Als 
Gegenmaßnahme dafür können wasser- und sauer-
stoffbindende Materialien (sogenannte Getter) in die 
Kavität eingebracht (z.B. eingeklebt) werden. Bei-
spielsweise können nichttransparente Getter aus 
Zeolith in die Kavität eingeklebt werden. Die Getter 
können das Wasser und den Sauerstoff aufnehmen, 
bevor die organischen Materialien geschädigt wer-
den. Der Glasdeckel kann gleichzeitig einen aus-
reichenden mechanischen Schutz bieten.

[0005] Fig. 1 zeigt eine Anordnung 100' mit einer 
organischen Leuchtdiode (OLED) 100 und her-
kömmlicher Verkapselung mittels Glaskavität 
gemäß einem Beispiel.

[0006] Die OLED 100 weist ein Substratglas 101 
auf. Auf dem Substratglas 101 ist ein Funktions-
schichtenstapel (OLED-Stack) 102 angeordnet. Der 
Funktionsschichtenstapel 102 kann eine oder meh-
rere organische Funktionsschichten (d.h. Schichten, 
die der Erzeugung von Licht dienen) aufweisen. Fer-
ner können Elektroden vorgesehen sein zur elektri-
schen Kontaktierung der organischen Funktions-
schichten. Ein Verkapselungsglas 103 (auch als 

Deckglas oder Capglas bezeichnet) ist auf das Sub-
strat 101 aufgeklebt und umschließt den Funktions-
schichtenstapel 102 derart, dass eine Kavität (ein 
Hohlraum) 104 gebildet ist. In die Kavität 104 ist ein 
Getter 105 eingebracht (durch Ankleben an die 
Innenseite des Verkapselungsglases 103 oberhalb 
des Funktionsschichtenstapels 102), welcher durch 
die Klebestelle zwischen Substrat 101 und Verkap-
selungsglas 103 eindringendes Wasser und/oder 
Sauerstoff aufnehmen soll und auf diese Weise ver-
hindern soll, dass das Wasser und/oder Sauerstoff 
die Schicht(en) des Funktionsschichtenstapels 102 
schädigen/schädigt. Die OLED 100 ist als Bottom- 
Emitter ausgeführt, d.h. die Lichtemission erfolgt 
durch das transparente Substratglas 101. Der Getter 
105 kann aus einem nichttransparenten Material 
(z.B. Zeolith) bestehen.

[0007] Fig. 2 zeigt eine Anordnung 200' mit einer 
organischen Leuchtdiode (OLED) 100 mit herkömm-
licher Verkapselung mittels Glaskavität gemäß 
einem anderen Beispiel.

[0008] Die Anordnung 200' unterscheidet sich von 
der in Fig. 1 gezeigten Anordnung 100' darin, dass 
statt eines einzelnen großen Getters 105 (wie in 
Fig. 1) zwei kleinere Getter 205 in die Kavität 104 
eingebracht sind. Die beiden Getter 205 sind an der 
Innenseite des Verkapselungsglases 103 in Randbe-
reichen des Verkapselungsglases 103 angeklebt. 
Die OLED 100 kann als transparente OLED (Licht-
emission sowohl nach unten durch das Substratglas 
101 als auch nach oben durch das Verkapselungs-
glas 103) oder als Top-Emitter (Lichtemission nur 
nach oben durch das Verkapselungsglas 103) aus-
geführt sein. Alternativ zu der in Fig. 2 gezeigten 
Anordnung mit zwei in Randbereichen angeordneten 
Gettern 205 können auch ein oder mehrere gelochte 
Getter in der Kavität 104 eingebracht bzw. vorgese-
hen sein.

[0009] Das Verfahren der Kavitätsverkapselung ist 
insgesamt sehr kostenintensiv. Außerdem ist die Ver-
wendung von (starren) Glasdeckeln bzw. Glaskavitä-
ten nicht geeignet für die Fertigung flexibler (d.h. 
biegsamer) Bauelemente (z.B. flexibler OLEDs).

[0010] Die Druckschrift US 2008/0050585 A1 offen-
bart ein organisches Halbleiterelement.

[0011] Die Druckschrift US 2010/0019664 A1 offen-
bart ein organisches Elektrolumineszenzpaneel und 
ein Verfahren zu dessen Herstellung.

[0012] Die Druckschrift US 6 592 969 B1 offenbart 
flexible Substrate für organische Bauelemente.

[0013] Die Druckschrift KR 10 2011 0 045 820 A 
offenbart ein organisches lichtemittierendes Bauele-
ment und ein Verfahren dafür.
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[0014] Die Druckschrift WO 2010/004124 A1 offen-
bart ein elektrolumineszentes Display, eine Beleuch-
tungs- oder Anzeigevorrichtung und ein Verfahren 
zur Herstellung.

[0015] Der Druckschrift DE 10 2009 054 742 A1 
offenbart eine organische lichtemittierende Vorrich-
tung mit homogener Temperaturverteilung.

[0016] Die Druckschrift DE 10 2007 038 324 A1 
offenbart organische elektronische Bauelemente.

[0017] Die Druckschrift DE 10 2006 060 781 A1 
offenbart ein organisches Leuchtmittel.

[0018] Die Druckschrift DE 10 2006 000 993 B4 
offenbart OLEDs mit erhöhter Licht-Auskopplung.

[0019] Gemäß verschiedenen Ausführungsbeispie-
len der Erfindung ist es vorgesehen, optoelektroni-
sche Bauelemente, zum Beispiel organische optoe-
lektronische Bauelemente wie z.B. OLEDs, durch 
das Aufbringen von einem oder mehreren dünnen 
Filmen (dünnen Schichten bzw. Dünnschichten) 
gegen Wasser und Sauerstoff abzudichten (soge-
nannte Dünnschichtverkapselung). Eine solche 
Dünnschichtverkapselung kann mechanisch emp-
findlich sein und sollte (wie auch das Bauelement 
selbst) gegen Berührung oder Verkratzen geschützt 
werden. Gemäß verschiedenen Ausführungsbei-
spielen wird dies mittels Aufbringens einer Deck-
schicht als mechanische Schutzschicht erreicht, 
wobei zwischen der Dünnschichtverkapselung und 
der Deckschicht eine Klebeschicht (z.B. Laminierkle-
ber-Schicht) zur Haftvermittlung vorgesehen ist. 
Gemäß verschiedenen Ausführungsbeispielen kann 
das Aufbringen der Deckschicht beispielsweise 
durch flächiges Auflaminieren eines flachen Deck-
glases realisiert werden. Durch das Glas kann ein 
mechanischer Schutz des Bauelementes und der 
Dünnschichtverkapselung erreicht werden. Mittels 
einer derart ausgebildeten Verkapselungsstruktur, 
welche - wie oben beschrieben - eine Dünnschicht-
verkapselung, eine Klebeschicht und eine Deck-
schicht aufweist, ist eine einfache, zuverlässige und 
kostengünstige Verkapselung von optoelektroni-
schen Bauelementen (z.B. organischen optoelektro-
nischen Bauelement wie z.B. OLEDs) möglich. 
Zusätzlich kann mit der vorgeschlagenen Verkapse-
lungsstruktur das Auftreten von Defekten, die auf 
eventuelle Partikel an bzw. auf der Dünnschichtver-
kapselung oder auf oder in der Klebeschicht (z.B. 
Laminierkleber-Schicht) zurückzuführen sind, redu-
ziert oder ganz verhindert werden, wie weiter unten 
beschrieben wird.

[0020] Die Verkapselung mittels dünner Schichten 
bzw. mittels Dünnschichtverfahren ist auch für fle-
xible Bauelemente (z.B. flexible OLEDs) auf Folien-
substraten (z.B. Stahlfolien- oder Polymerfolien-Sub-

straten) geeignet. Für den Schutz gegen Berührung 
und Beschädigung können hier beispielsweise 
Folien auf die Substratfolie laminiert bzw. die Sub-
stratfolie zwischen zwei Verpackungsfolien laminiert 
werden.

[0021] In verschiedenen Ausführungsbeispielen 
wird eine partikeltolerante Verkapselung und Schutz-
beschichtung für optoelektronische Bauelemente, 
beispielsweise organische optoelektronische Baue-
lemente wie z.B. OLEDs, bereitgestellt.

[0022] In verschiedenen Ausführungsbeispielen 
wird eine Verkapselungsstruktur für optoelektroni-
sche Bauelemente, beispielsweise organische 
optoelektronische Bauelemente wie z.B. OLEDs, 
bereitgestellt, bei der Schädigungen des bzw. der 
optoelektronischen Bauelemente durch Partikelver-
unreinigungen ganz oder teilweise vermieden wer-
den.

[0023] In verschiedenen Ausführungsbeispielen 
wird ein partikeltolerantes Verfahren zum Aufbringen 
von Schutzfilmen auf einem optoelektronischen Bau-
element, beispielsweise einem organischen optoe-
lektronischen Bauelement wie z.B. einer OLED, 
bereitgestellt.

[0024] Eine Verkapselungsstruktur für ein optoelekt-
ronisches Bauelement weist auf: eine Dünnschicht-
verkapselung zum Schutz des optoelektronischen 
Bauelements vor chemischen Verunreinigungen, 
eine auf der Dünnschichtverkapselung ausgebildete 
Klebeschicht und eine auf der Klebeschicht ausgebil-
dete Deckschicht zum Schutz der Dünnschichtver-
kapselung und/oder des optoelektronischen Bauele-
ments vor mechanischer Beschädigung.

[0025] Ein Verfahren zum Verkapseln eines optoe-
lektronischen Bauelements weist auf: Ausbilden 
einer Dünnschichtverkapselung auf oder über 
einem optoelektronischen Bauelement zum Schutz 
des optoelektronischen Bauelements vor chemi-
schen Verunreinigungen; Ausbilden einer Klebe-
schicht auf der Dünnschichtverkapselung; Ausbilden 
einer Deckschicht auf der Klebeschicht zum Schutz 
der Dünnschichtverkapselung und/oder des optoe-
lektronischen Bauelements vor mechanischer 
Beschädigung.

[0026] In verschiedenen Ausführungsbeispielen 
weist eine Verkapselungsanordnung ein optoelektro-
nisches Bauelement und eine Verkapselungsstruktur 
auf. Das optoelektronische Bauelement weist min-
destens eine Funktionsschicht auf. Die Verkapse-
lungsstruktur ist auf oder über der mindestens einen 
Funktionsschicht ausgebildet. Die Verkapselungs-
struktur kann gemäß einer oder mehrerer der hierin 
beschriebenen Ausgestaltungen ausgebildet sein.
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[0027] Die verschiedenen Ausgestaltungen der 
Ausführungsbeispiele gelten in gleicher Weise, 
soweit sinnvoll, sowohl für die Verkapselungsstruktur 
für ein optoelektronisches Bauelement als auch für 
die Verkapselungsanordnung und das Verfahren 
zum Verkapseln eines optoelektronischen Bauele-
mentes.

[0028] Der Begriff „Schicht“ oder „Schichtenstruk-
tur“, wie er hierin verwendet wird, kann eine einzelne 
Schicht oder eine Schichtenfolge (Schichtenstapel 
bzw. Schichten-Stack) aus mehreren dünnen (Teil-) 
Schichten bezeichnen. Insbesondere können Funk-
tionsschichten des optoelektronischen Bauelements, 
beispielsweise organische Funktionsschichten eines 
organischen optoelektronischen Bauelements, aus 
mehreren (Teil-)Schichten gebildet sein. Aber auch 
andere hierin beschriebene Schichten können aus 
mehreren (Teil-) Schichten gebildet sein.

[0029] Die Begriffe „aufeinander angeordnet“, „auf-
einander ausgebildet“ und „auf einer Schicht aufge-
bracht“, wie hierin verwendet, meinen beispiels-
weise, dass eine Schicht unmittelbar in direktem 
mechanischem und/oder elektrischem Kontakt auf 
einer anderen Schicht angeordnet ist. Eine Schicht 
kann auch mittelbar auf einer anderen Schicht ange-
ordnet sein, wobei dann weitere Schichten zwischen 
den angegebenen Schichten vorhanden sein kön-
nen. Solche Schichten können beispielsweise dazu 
dienen, die Funktionalität und damit die Effizienz 
des optoelektronischen Bauelements weiter zu ver-
bessern.

[0030] Die Begriffe „übereinander angeordnet“, 
„übereinander ausgebildet“ und „über einer Schicht 
aufgebracht“, wie hierin verwendet, meinen bei-
spielsweise, dass eine Schicht zumindest mittelbar 
auf einer anderen Schicht angeordnet ist. Das 
heißt, es können weitere Schichten zwischen den 
angegebenen Schichten vorhanden sein.

[0031] Der Begriff „Klebeschicht“, wie hierin verwen-
det, kann eine Schicht oder Schichtstruktur bezeich-
nen, welche eines oder mehrere Klebematerialien 
(z.B. Kleber) aufweist oder daraus besteht. Mittels 
der Klebeschicht bzw. des Klebematerials (z.B. Kle-
ber) der Klebeschicht können zwei oder mehrere Ele-
mente (z.B. Schichten) mittels Haftens fest miteinan-
der verbunden werden. Die Haftvermittlung kann 
durch die Klebeschicht erfolgen, welche zumindest 
teilweise zwischen den zu verbindenden Elementen 
(z.B. Schichten) ausgebildet sein kann.

[0032] Unter einer „Funktionsschicht“ eines optoe-
lektronischen Bauelements kann im Rahmen dieser 
Anmeldung eine Schicht verstanden werden, die 
zum Ladungstransport und zur Lichterzeugung in 
dem optoelektronischen Bauelement dient.

[0033] Gemäß einer Ausgestaltung ist die mindes-
tens eine Funktionsschicht des optoelektronischen 
Bauelements als organische Funktionsschicht aus-
gebildet.

[0034] Eine „organische Funktionsschicht“ kann 
Emitterschichten, beispielsweise mit fluoreszieren-
den und/oder phosphoreszierenden Emittern, enthal-
ten.

[0035] Beispiele für Emittermaterialien, die in dem 
optoelektronischen Bauelement gemäß verschiede-
nen Ausgestaltungen eingesetzt werden können, 
schließen organische oder organometallische Ver-
bindungen, wie Derivate von Polyfluoren, Polythio-
phen und Polyphenylen (z.B. 2- oder 2,5-substituier-
tes Poly-p-phenylenvinylen) sowie Metallkomplexe, 
beispielsweise Iridium-Komplexe wie blau phospho-
reszierendes FIrPic (Bis(3,5-difluoro-2-(2-pyridyl) 
phenyl-(2-carboxypyridyl)-iridium III), grün phospho-
reszierendes Ir(ppy)3 (Tris(2-phenylpyridin)iridium 
III), rot phosphoreszierendes Ru (dtb-bpy)3*2(PF6) 
(Tris[4,4'-di-tert-butyl-(2,2')-bipyridin]ruthenium(III) 
komplex) sowie blau fluoreszierendes DPAVBi (4,4- 
Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]biphenyl), grün fluores-
zierendes TTPA (9,10-Bis[N,N-di-(p-tolyl)-amino] 
anthracen) und rot fluoreszierendes DCM2 (4-Dicya-
nomethylen)-2-methyl-6-julolidyl-9-enyl-4H-pyran) 
als nichtpolymere Emitter ein. Solche nichtpolyme-
ren Emitter sind beispielsweise mittels thermischen 
Verdampfens abscheidbar. Ferner können Polymer-
emitter eingesetzt werden, welche insbesondere mit-
tels nasschemischer Verfahren, wie beispielsweise 
Spin Coating, abscheidbar sind.

[0036] Die Emittermaterialien können in geeigneter 
Weise in einem Matrixmaterial eingebettet sein.

[0037] Die Emittermaterialien der Emitterschichten 
des optoelektronischen Bauelements können bei-
spielsweise so ausgewählt sein, dass das optoelekt-
ronische Bauelement Weißlicht emittiert. Die Emitter-
schicht kann mehrere verschiedenfarbig (zum 
Beispiel blau und gelb oder blau, grün und rot) emit-
tierende Emittermaterialien aufweisen, alternativ 
kann die Emitterschicht auch aus mehreren Teil-
schichten aufgebaut sein, wie einer blau fluoreszier-
enden Emitterschicht, einer grün phosphoreszieren-
den Emitterschicht und einer rot 
phosphoreszierenden Emitterschicht. Durch die 
Mischung der verschiedenen Farben kann die Emis-
sion von Licht mit einem weißen Farbeindruck resul-
tieren. Alternativ kann auch vorgesehen sein, im 
Strahlengang der durch diese Schichten erzeugten 
Primäremission ein Konvertermaterial anzuordnen, 
das die Primärstrahlung zumindest teilweise absor-
biert und eine Sekundärstrahlung anderer Wellen-
länge emittiert, so dass sich aus einer (noch nicht 
weißen) Primärstrahlung durch die Kombination von 
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primärer und sekundärer Strahlung ein weißer Far-
beindruck ergibt.

[0038] Das optoelektronische Bauelement kann all-
gemein weitere organische Funktionsschichten auf-
weisen, die dazu dienen, die Funktionalität und damit 
die Effizienz des optoelektronischen Bauelements 
weiter zu verbessern.

[0039] Beispielsweise können organische Funk-
tionsschichten ausgewählt sein, die dazu dienen, 
die Funktionalität und die Effizienz einer ersten Elekt-
rode und/oder einer zweiten Elektrode sowie des 
Ladungsträger- und Exzitonentransports zu verbes-
sern.

[0040] Es ist darauf hinzuweisen, dass in alternati-
ven Ausführungsbeispielen jede geeignete Form von 
lichtemittierenden Funktionsschichten, beispiels-
weise organische Funktionsschichten vorgesehen 
sein können und die Ausführungsbeispiele nicht 
beschränkt sind auf eine spezielle Art von Funktions-
schicht(en).

[0041] Unter „Verunreinigungen“ bzw. „Kontamina-
tionen“ können im Rahmen dieser Anmeldung allge-
mein Stoffe, Stoffverbindungen, Teilchen, Substan-
zen, etc. verstanden werden, deren Auftreten 
während eines Fertigungsprozesses bzw. deren Vor-
handensein in einem prozessierten Bauteil (Device) 
unerwünscht ist, da sie beispielsweise den Ferti-
gungsprozess negativ beeinflussen und/oder das 
Bauteil in seiner Funktionalität beeinträchtigen 
können.

[0042] Unter „chemischen Verunreinigungen“ bzw. 
„chemischen Kontaminationen“ können im Rahmen 
dieser Anmeldung chemische Bestandteile aus der 
Umgebung (anders ausgedrückt, atmosphärische 
Stoffe) verstanden werden, die als Verunreinigungen 
bei der Herstellung eines optoelektronischen Bauele-
ments (z.B. eines organischen optoelektronischen 
Bauelements) wirken. Beispielsweise können unter 
„chemischen Verunreinigungen“ chemische 
Bestandteile der Umgebung verstanden werden, 
die, wenn sie mit einer oder mehreren Schichten 
eines optoelektronischen Bauelements (insbeson-
dere mit einer oder mehreren Funktionsschichten 
des optoelektronischen Baulelements (z.B. organi-
schen Funktionsschichten bei einem organischen 
optoelektronischen Bauelement wie z.B. einer 
OLED)) in Kontakt kommen, mit dieser bzw. diesen 
Schichten reagieren können und dadurch die Funk-
tionalität der Schicht(en) und somit des optoelektro-
nischen Bauelements beeinträchtigen bzw. schädi-
gen können. Beispiele für solche schädlichen 
Bestandteile sind insbesondere Wasser (Feuchtig-
keit) oder Sauerstoff.

[0043] Unter einer „Dünnschichtverkapselung“ kann 
im Rahmen dieser Anmeldung beispielsweise eine 
Schicht oder eine Schichtenstruktur verstanden wer-
den, die dazu geeignet ist, eine Barriere gegenüber 
chemischen Verunreinigungen bzw. atmosphäri-
schen Stoffen, insbesondere gegenüber Wasser 
(Feuchtigkeit) und/oder Sauerstoff, zu bilden. Mit 
anderen Worten ist die Dünnschichtverkapselung 
derart ausgebildet, dass sie von atmosphärischen 
Stoffen wie Wasser oder Sauerstoff nicht oder höchs-
tens zu sehr geringen Anteilen durchdrungen werden 
kann. Die Barrierewirkung wird bei der Dünnschicht-
verkapselung im Wesentlichen durch eine oder meh-
rere dünne Schichten, die Teil der Dünnschichtver-
kapselung sind, erreicht. Die Schicht oder die 
einzelnen Schichten der Dünnschichtverkapselung 
kann/können beispielsweise eine Dicke kleiner oder 
gleich einiger 100 nm aufweisen.

[0044] Gemäß einer Ausgestaltung besteht die 
Dünnschichtverkapselung aus der (den) Schicht 
(en), die für die Barrierewirkung der Dünnschichtver-
kapselung verantwortlich ist (sind). Diese Schicht 
(en) kann (können) auch als Barrieredünnschicht 
(en) oder Barrieredünnfilm(e) bezeichnet werden.

[0045] Gemäß einer Ausgestaltung kann die Dünn-
schichtverkapselung als eine einzelne Schicht 
(anders ausgedrückt, als Einzelschicht) ausgebildet 
sein.

[0046] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung 
kann die Dünnschichtverkapselung eine Mehrzahl 
von aufeinander ausgebildeten Teilschichten aufwei-
sen. Mit anderen Worten kann gemäß einer Ausge-
staltung die Dünnschichtverkapselung als Schicht-
stapel (Stack) ausgebildet sein, welcher eine 
Mehrzahl von Teilschichten (auch als Barrierendünn-
schichten bezeichnet) aufweist.

[0047] Die Dünnschichtverkapselung oder eine oder 
mehrere Teilschichten (Barrierendünnschichten) der 
Dünnschichtverkapselung können beispielsweise 
mittels eines geeigneten Abscheideverfahrens gebil-
det werden, z.B. mittels eines Atomlagenabscheide-
verfahrens (Atomic Layer Deposition (ALD)) gemäß 
einer Ausgestaltung, z.B. eines plasmaunterstützten 
Atomlagenabscheideverfahrens (Plasma Enhanced 
Atomic Layer Deposition (PEALD)) oder eines plas-
malosen Atomlageabscheideverfahrens (Plasma- 
less Atomic Layer Deposition (PLALD)), oder mittels 
eines chemischen Gasphasenabscheideverfahrens 
(Chemical Vapor Deposition (CVD)) gemäß einer 
anderen Ausgestaltung, z.B. eines plasmaunters-
tützten chemischen Gasphasenabscheideverfah-
rens (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 
(PECVD)) oder eines plasmalosen chemischen Gas-
phasenabscheideverfahrens (Plasma-less Chemical 
Vapor Deposition (PLCVD)), oder alternativ mittels 
anderer geeigneter Abscheideverfahren.
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[0048] Durch Verwendung eines Atomlagenab-
scheideverfahrens (ALD) können sehr dünne 
Schichten abgeschieden werden. Insbesondere kön-
nen Schichten abgeschieden werden, deren Schicht-
dicken im Atomlagenbereich liegen.

[0049] Gemäß einer Ausgestaltung können bei 
einer Dünnschichtverkapselung, die mehrere Teil-
schichten aufweist, alle Teilschichten mittels eines 
Atomlagenabscheideverfahrens gebildet werden. 
Eine Schichtenfolge, die nur ALD-Schichten auf-
weist, kann auch als „Nanolaminat“ bezeichnet wer-
den.

[0050] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung 
können bei einer Dünnschichtverkapselung, die 
mehrere Teilschichten aufweist, eine oder mehrere 
Teilschichten der Dünnschichtverkapselung mittels 
eines anderen Abscheideverfahrens als einem 
Atomlagenabscheideverfahren abgeschieden wer-
den, beispielsweise mittels eines chemischen Gas-
phasenabscheideverfahrens (CVD).

[0051] Die Dünnschichtverkapselung kann gemäß 
einer Ausgestaltung eine Schichtdicke von ungefähr 
1 nm bis ungefähr 10 µm aufweisen, beispielsweise 
eine Schichtdicke von ungefähr 30 nm bis ungefähr 1 
µm gemäß einer Ausgestaltung, beispielsweise eine 
Schichtdicke von ungefähr 300 nm bis ungefähr 600 
nm gemäß einer Ausgestaltung, beispielsweise 
ungefähr 450 nm gemäß einer Ausgestaltung.

[0052] Gemäß einer Ausgestaltung, bei der die 
Dünnschichtverkapselung mehrere Teilschichten 
aufweist, können alle Teilschichten dieselbe Schicht-
dicke aufweisen. Gemäß einer anderen Ausgestal-
tung können die einzelnen Teilschichten der Dünn-
schichtverkapselung unterschiedliche Schichtdicken 
aufweisen. Mit anderen Worten kann mindestens 
eine der Teilschichten eine andere Schichtdicke auf-
weisen als eine oder mehrere andere der Teilschich-
ten.

[0053] Eine mittels eines Atomlagenabscheidever-
fahrens (ALD-Verfahrens) abgeschiedene Schicht 
(oder Teilschicht) der Dünnschichtverkapselung 
kann beispielsweise eine Schichtdicke im Bereich 
von ungefähr 1 nm bis ungefähr 1000 nm aufweisen, 
beispielsweise eine Schichtdicke von ungefähr 10 
nm bis ungefähr 100 nm gemäß einer Ausgestaltung, 
beispielsweise ungefähr 50 nm gemäß einer Ausge-
staltung.

[0054] Eine mittels eines chemischen Gasphase-
nabscheideverfahrens (CVD-Verfahrens) abgeschie-
dene Schicht (oder Teilschicht) der Dünnschichtver-
kapselung kann beispielsweise eine Schichtdicke im 
Bereich von ungefähr 10 nm bis ungefähr 10 µm auf-
weisen, beispielsweise eine Schichtdicke von unge-
fähr 30 nm bis ungefähr 1 µm gemäß einer Ausge-

staltung, beispielsweise eine Schichtdicke von 
ungefähr 100 nm bis ungefähr 500 nm gemäß einer 
Ausgestaltung, beispielsweise ungefähr 400 nm 
gemäß einer Ausgestaltung.

[0055] Die Dünnschichtverkapselung oder die ein-
zelnen Teilschichten der Dünnschichtverkapselung 
können gemäß einer Ausgestaltung als transparente 
Schicht ausgebildet sein. Mit anderen Worten kann 
die Dünnschichtverkapselung (oder die einzelnen 
Teilschichten der Dünnschichtverkapselung) aus 
einem transparenten Material (oder einer Material-
kombination, die transparent ist) bestehen.

[0056] Unter einem transparenten bzw. durchsichti-
gen Material bzw. einer transparenten Schicht kann 
im Rahmen dieser Anmeldung beispielsweise ein 
Material bzw. eine Schicht verstanden werden, das 
bzw. die transparent bzw. durchlässig ist für Licht im 
sichtbaren Wellenlängenbereich. Unter einem nicht-
transparenten Material bzw. einer nicht-transparen-
ten Schicht kann im Rahmen dieser Anmeldung bei-
spielsweise ein Material bzw. eine Schicht 
verstanden werden, das bzw. die nicht transparent 
bzw. nicht durchlässig ist für Licht im sichtbaren Wel-
lenlängenbereich.

[0057] Beispielsweise können in verschiedenen 
Ausgestaltungen, in denen das optoelektronische 
Bauelement als Top-Emitter (oder als Kombination 
aus Top-Emitter und Bottom-Emitter) ausgeführt ist, 
die Dünnschichtverkapselung oder die einzelnen 
Teilschichten der Dünnschichtverkapselung als 
transparente Schicht(en) ausgebildet sein.

[0058] Gemäß einer Ausgestaltung können die 
Schicht oder die einzelnen Teilschichten der Dünn-
schichtverkapselung als nicht-transparente Schicht 
(en) ausgebildet sein.

[0059] Die Schicht oder die einzelnen Teilschichten 
der Dünnschichtverkapselung können jeweils ein 
Material aufweisen, das geeignet ist, die Funktions-
schicht(en) des optoelektronischen Bauelements vor 
schädigenden Einflüssen der Umgebung zu schüt-
zen, also etwa vor Sauerstoff und/oder Feuchtigkeit.

[0060] Beispielsweise kann die Dünnschichtverkap-
selung oder (im Falle eines Schichtenstapels mit 
einer Mehrzahl von Teilschichten) eine oder mehrere 
der Teilschichten der Dünnschichtverkapselung 
eines der nachfolgenden Materialien aufweisen 
oder daraus bestehen: ein Oxid, ein Nitrid oder ein 
Oxinitrid in kristalliner oder in glasartiger Form. Das 
Oxid, Nitrid oder Oxidnitrid kann beispielsweise wei-
terhin Aluminium, Silizium, Zinn, Zink, Titan, Zirko-
nium, Tantal, Niob oder Hafnium umfassen. Die 
Schicht oder die einzelnen Teilschichten können bei-
spielsweise Siliziumoxid (SiOx), wie etwa SiO2, Sili-
ziumnitrid (SixNy), wie etwa Si2N3, Aluminiumoxid, 
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etwa Al2O3, Aluminiumnitrid, Zinnoxid, Indiumzinn-
oxid, Zinkoxid, Aluminiumzinkoxid, Titanoxid, Zirko-
niumoxid, Hafniumoxid oder Tantaloxid aufweisen.

[0061] Gemäß einer Ausgestaltung können bei 
einer Dünnschichtverkapselung, die mehrere Teil-
schichten aufweist, alle Teilschichten dasselbe Mate-
rial aufweisen oder daraus bestehen. Gemäß einer 
anderen Ausgestaltung können die einzelnen Teil-
schichten der Dünnschichtverkapselung unter-
schiedliche Materialien aufweisen oder daraus 
bestehen. Mit anderen Worten kann mindestens 
eine der Teilschichten ein anderes Material aufwei-
sen oder daraus bestehen als eine oder mehrere 
andere der Teilschichten.

[0062] Unter „Partikelverunreinigungen“ bzw. „Parti-
kelkontaminationen“ können im Rahmen dieser 
Anmeldung beispielsweise Verunreinigungen durch 
mikroskopische Feststoffteilchen verstanden wer-
den, mit anderen Worten Verunreinigungen durch 
feste Teilchen (Partikel), deren Abmessungen (z.B. 
Durchmesser) im Mikrometerbereich liegen, z.B. 
Staubpartikel mit Abmessungen im Mikrometerbe-
reich, z.B. Partikel mit einem Durchmesser im 
Bereich von ungefähr 0,1 µm bis ungefähr 100 µm, 
beispielsweise im Bereich von ungefähr 1 µm bis 
ungefähr 10 µm. Solche Partikelverunreinigungen 
können beispielsweise dadurch auftreten, dass es 
nicht immer möglich ist, während eines Bauele-
mente-Fertigungsprozesses eine hundertprozentige 
Reinheit in der Prozesskammer (z.B. Reaktor) zu 
gewährleisten. Zu ungewünschter Partikelkontami-
nation kann es beispielsweise kommen, wenn bei 
der Herstellung einer Schichtstruktur, die mehrere 
Schichten aufweist, zwischen dem Abscheidepro-
zess einer ersten Schicht und dem Abscheidepro-
zess für die Folgeschicht eine relative lange Zeit-
dauer liegt. In diesem Fall ist es möglich, dass sich 
in der Zeit zwischen den beiden Abscheideprozes-
sen Partikel an der Oberfläche der ersten abgeschie-
denen Schicht anlagern und diese „kontaminieren“. 
Ferner kann es beispielsweise auch zu Partikelkon-
tamination kommen, wenn während eines Bauele-
mente-Fertigungsprozesses das Bauelement von 
einer Prozesskammer in eine andere überführt wird 
(Reaktorwechsel) .

[0063] Gemäß verschiedenen Ausführungsbeispie-
len gewährt die Dünnschichtverkapselung oder min-
destens eine Teilschicht der Dünnschichtverkapse-
lung einen zumindest teilweisen Einschluss von 
Partikeln bzw. Partikelverunreinigungen, welche 
zum Beispiel an bzw. auf der Oberfläche eines Funk-
tionsschichtenstapels eines optoelektronischen 
Bauelements vorhanden sind.

[0064] Weiterhin gewährt gemäß verschiedenen 
Ausführungsbeispielen die auf einer Dünnschichtver-
kapselung aufgebrachte Klebeschicht einen Ein-

schluss von an bzw. auf der Oberfläche der Dünn-
schichtverkapselung vorhandenen Partikeln bzw. 
Partikelverunreinigungen und/oder eine planarisie-
rende Abdeckung der Oberfläche. Mit anderen Wor-
ten können mittels der Klebeschicht zum einen an 
der Oberfläche der Dünnschichtverkapselung befind-
liche Partikelverunreinigungen eingeschlossen bzw. 
umschlossen werden und zum anderen Unebenhei-
ten der Oberfläche, welche durch die Partikelverun-
reinigungen hervorgerufen sein können, ausgegli-
chen bzw. eingeebnet werden.

[0065] Gemäß einer Ausgestaltung weist die Klebe-
schicht ein aushärtbares Klebematerial auf. Zum Bei-
spiel kann die Klebeschicht aus einem aushärtbaren 
Klebematerial (z.B. einem aushärtbaren Kleber) 
bestehen.

[0066] Unter einem „aushärtbaren Klebematerial“ 
oder „aushärtenden Klebematerial“ kann im Rahmen 
dieser Anmeldung beispielsweise ein Klebematerial 
verstanden werden, das von einem ersten Zustand 
mit geringerer mechanischer Härte bzw. Festigkeit 
(nicht ausgehärteter Zustand) in einen zweiten 
Zustand mit, verglichen zu dem ersten Zustand, 
höherer mechanischer Härte bzw. Festigkeit (aus-
gehärteter Zustand) übergehen oder überführt wer-
den kann. Der Übergang von dem ersten (nicht aus-
gehärteten) Zustand in den zweiten (ausgehärteten) 
Zustand kann als „Aushärten“ bezeichnet werden.

[0067] Eine Klebeschicht, die ein aushärtbares Kle-
bematerial aufweist oder daraus besteht, kann im 
nicht ausgehärteten Zustand aufgebracht werden 
und kann nachfolgend (zum Beispiel nach dem Auf-
bringen der Deckschicht) ausgehärtet werden bzw. 
aushärten.

[0068] Gemäß einer Ausgestaltung ist das aushärt-
bare Klebematerial der Klebeschicht als UV-aushär-
tendes Klebematerial ausgebildet. Mit anderen Wor-
ten kann das aushärtbare Klebematerial mittels 
Einwirkung von UV-Strahlung (Ultraviolettstrahlung) 
aushärten bzw. ausgehärtet werden. Die für das Aus-
härten verwendete UV-Strahlung kann beispiels-
weise eine Wellenlänge im Bereich von ungefähr 
310 nm bis ungefähr 430 nm aufweisen gemäß 
einer Ausgestaltung, beispielsweise im Bereich von 
ungefähr 360 nm bis ungefähr 390 nm gemäß einer 
Ausgestaltung. Ferner kann die verwendete UV- 
Strahlung eine Dosis aufweisen, die geringer ist als 
ungefähr 10 000 mJ/cm2 gemäß einer Ausgestal-
tung, z.B. eine Dosis im Bereich von ungefähr 2000 
mJ/cm2 bis ungefähr 8000 mJ/cm2 gemäß einer Aus-
gestaltung, z.B. eine Dosis im Bereich von ungefähr 
5000 mJ/cm2 bis ungefähr 7000 mJ/cm2 gemäß 
einer Ausgestaltung, z.B. eine Dosis von ungefähr 
6000 mJ/cm2 gemäß einer Ausgestaltung. 
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[0069] Das UV-aushärtende Klebematerial kann 
beispielsweise so gewählt werden, dass die zum 
Aushärten verwendeten Parameter der UV-Strah-
lung (z.B. Wellenlänge, Dosis) so gewählt werden 
können, dass eine mögliche Schädigung des optoe-
lektronischen Bauelements durch die UV-Strahlung 
vermieden werden kann.

[0070] Gemäß einer anderen Ausgestaltung kann 
das aushärtbare Klebematerial der Klebeschicht als 
temperaturaushärtendes Klebematerial ausgebildet 
sein. Mit anderen Worten kann das aushärtbare Kle-
bematerial mittels einer Temperaturbehandlung (mit 
anderen Worten, mittels einer Temperung bzw. eines 
Erhitzens) aushärten bzw. ausgehärtet werden.

[0071] Gemäß einer Ausgestaltung kann das aus-
härtbare Klebematerial ein temperaturaushärtbares 
Klebematerial (z.B. temperaturaushärtender Kleber) 
sein, dass bei einer Temperatur von weniger als 
ungefähr 150°C aushärtet. Die für das Aushärten 
verwendete Temperatur kann beispielsweise unge-
fähr 10°C bis ungefähr 140°C betragen gemäß 
einer Ausgestaltung, beispielsweise ungefähr 50°C 
bis ungefähr 100°C gemäß einer Ausgestaltung, bei-
spielsweise ungefähr 80°C gemäß einer Ausgestal-
tung.

[0072] Die Dauer der Temperaturbehandlung kann 
beispielsweise ungefähr 1 min bis ungefähr 300 min 
betragen gemäß einer Ausgestaltung, beispiels-
weise ungefähr 30 min bis ungefähr 100 min gemäß 
einer Ausgestaltung, beispielsweise ungefähr 60 min 
gemäß einer Ausgestaltung.

[0073] Ein Vorteil eines temperaturaushärtbaren 
Klebematerials, das bei einer relativ niedrigen Tem-
peratur und/oder bereits nach einer relativ kurzen 
Temperungsdauer aushärtet, kann darin gesehen 
werden, dass eine Schädigung des optoelektroni-
schen Bauelements durch zu hohe Temperaturen 
und/oder zu lange Temperzeiten vermieden werden 
kann. Ferner kann ein niedriges thermisches Budget 
eine Kosteneinsparung mit sich bringen. 

[0074] Gemäß einer Ausgestaltung ist das aushärt-
bare Klebematerial der Klebeschicht als selbstaus-
härtendes Klebematerial ausgebildet. Unter einem 
„selbstaushärtenden Klebematerial“ kann in diesem 
Zusammenhang beispielsweise ein Klebematerial 
verstanden werden, das ohne äußere Einwirkung 
(z.B. Temperung oder UV-Bestrahlung) unter norma-
len Raumbedingungen (Temperatur, Druck) aushär-
tet, z.B. nach Ablauf einer bestimmten (beispiels-
weise vom Material abhängigen) Zeitdauer. Ein 
Vorteil eines selbstaushärtenden Klebematerials 
kann darin gesehen werden, dass zum Aushärten 
des Klebematerials beispielsweise keine Einrichtung 
zum Tempern (Erhitzen) oder zur UV-Bestrahlung 

erforderlich ist. Somit können Kosten eingespart wer-
den.

[0075] Die Klebeschicht kann gemäß einer Ausge-
staltung beispielsweise eines oder mehrere der fol-
genden Materialien aufweisen oder daraus beste-
hen: Epoxid-Kleber, Akrylkleber, Silikonkleber.

[0076] Die Klebeschicht ist so ausgebildet, dass an 
der Oberfläche der Dünnschichtverkapselung befind-
liche Partikelverunreinigungen von der Klebeschicht 
zumindest teilweise umschlossen sind bzw. zumin-
dest teilweise in der Klebeschicht eingebettet sind. 
Die Klebeschicht kann so ausgebildet sein, dass die 
Partikelverunreinigungen vollständig in der Klebe-
schicht eingebettet sind.

[0077] Die Klebeschicht kann ferner so ausgebildet 
sein, dass sie eine im Wesentlichen ebene (planare) 
Oberfläche aufweist. Zum Beispiel kann die Klebe-
schicht über ihre gesamte laterale Ausdehnung hin 
eine ebene Oberfläche aufweisen.

[0078] Gemäß einer Ausgestaltung weist die Klebe-
schicht eine Schichtdicke auf, die größer oder unge-
fähr gleich dem Durchmesser der Partikelverunreini-
gungen bzw. Partikel ist. Zum Beispiel kann die 
Klebeschicht eine Schichtdicke aufweisen, die grö-
ßer ist als der mittlere Durchmesser der Partikelver-
unreinigungen. Die Schichtdicke kann beispiels-
weise größer sein als der maximale Durchmesser 
der Partikelverunreinigungen.

[0079] Die Schichtdicke der Klebeschicht kann 
anschaulich so gewählt werden, dass eventuell an 
oder auf der Oberfläche der Dünnschichtverkapse-
lung vorhandene Partikelverunreinigungen (anders 
ausgedrückt, Partikelkontaminationen) bzw. Partikel 
von der Klebeschicht eingeschlossen (mit anderen 
Worten, umschlossen) werden. Mit anderen Worten 
kann die Schichtdicke der Klebeschicht so gewählt 
werden, dass an bzw. auf der Oberfläche der Dünn-
schichtverkapselung vorhandene Partikelverunreini-
gungen vollständig vom Klebematerial der Klebe-
schicht umgeben bzw. umschlossen sind und 
insbesondere anschaulich nicht aus dieser „heraus-
ragen“.

[0080] Die Klebeschicht kann beispielsweise eine 
Schichtdicke von ungefähr 1 µm bis ungefähr 500 
µm aufweisen, zum Beispiel ungefähr 10 µm bis 
ungefähr 100 µm gemäß einer Ausgestaltung, zum 
Beispiel ungefähr 15 µm bis ungefähr 35 µm gemäß 
einer Ausgestaltung, beispielsweise 25 µm gemäß 
einer Ausgestaltung.

[0081] Die Deckschicht kann auch als mechanische 
Schutzschicht oder mechanischer Schutzfilm 
bezeichnet werden, da sie als Schutz der Dünn-
schichtverkapselung und/oder des optoelektroni-
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schen Bauelements vor mechanischen Belastungen 
bzw. Beschädigungen (z.B. durch Verkratzen) die-
nen kann.

[0082] Gemäß einer Ausgestaltung weist die Deck-
schicht eine starre Schicht auf oder ist als starre 
Schicht ausgebildet, z.B. als Glasschicht. Eine als 
starre Schicht ausgebildete Deckschicht kann auch 
als Deckplatte bezeichnet werden. Eine als Glas-
schicht ausgebildete Deckschicht kann auch als 
Deckglas oder Capglas bezeichnet werden.

[0083] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung 
weist die Deckschicht eine flexible Schicht auf oder 
ist als flexible Schicht ausgebildet, zum Beispiel als 
Folie, beispielsweise als transparente Folie, alterna-
tiv als nicht-transparente Folie. Die Deckschicht kann 
beispielsweise eine (transparente oder nicht-trans-
parente) Wärmeleitfolie aufweisen oder als eine sol-
che ausgebildet sein gemäß einer Ausgestaltung. 
Eine als Wärmleitfolie ausgebildete Deckschicht 
kann zur Homogenisierung und/oder Abtransport 
von Wärme, welche beim Betrieb des optoelektroni-
schen Bauelements (z.B. einer OLED) erzeugt wird, 
dienen.

[0084] Gemäß einer anderen Ausgestaltung weist 
die Deckschicht eine Lackschicht auf. Die Deck-
schicht kann beispielsweise als Lackschicht (z.B. 
als transparente Lackschicht oder als nicht-transpa-
rente Lackschicht) ausgebildet sein.

[0085] Die Lackschicht kann ein Lackmaterial, wel-
ches zum Bilden einer mechanischen Schutzschicht 
geeignet ist, aufweisen oder daraus bestehen, zum 
Beispiel ein Polyacryllack-Material, beispielsweise 
einen polyacrylischen Schutzlack (z.B. einen trans-
parenten polyacrylischen Schutzlack), alternativ 
andere geeignete Lack-Materialien bzw. Lacke.

[0086] Die Deckschicht kann als transparente 
Schicht ausgebildet sein, alternativ als nicht-transpa-
rente Schicht.

[0087] Beispielsweise kann in einer Ausgestaltung, 
bei der das optoelektronische Bauelement als Top- 
Emitter oder als Kombination aus Top-Emitter und 
Bottom-Emitter ausgeführt ist, die Deckschicht als 
transparente Schicht ausgebildet sein.

[0088] Gemäß einer Ausgestaltung ist bzw. wird die 
Deckschicht mittels der Klebeschicht auf der Dünn-
schichtverkapselung auflaminiert. Die Deckschicht 
kann in diesem Fall beispielsweise Teil einer selbst-
klebenden Schutzfolie sein, z.B. einer Polycarbonat-
folie (z.B. mit einer Schichtdicke von ungefähr 300 
µm, alternativ mit einer anderen Schichtdicke), mit 
der Klebeschicht (Adhesivfilm) (z.B. mit einer 
Schichtdicke von ungefähr 25 µm, alternativ mit 
einer anderen Schichtdicke). Mit anderen Worten 

kann die selbstklebende Schutzfolie die Klebeschicht 
und die Deckschicht umfassen.

[0089] Gemäß einer Ausgestaltung weist die Klebe-
schicht Streupartikel auf. Die Streupartikel können 
beispielsweise in der Klebeschicht eingebettet sein.

[0090] Die Streupartikel können beispielsweise in 
dem als Matrixmaterial dienenden Klebematerial 
der Klebeschicht als Volumenstreuer dispergiert 
sein. Die Streupartikel können beispielsweise ein 
Metalloxid wie zum Beispiel Titanoxid oder Alumi-
niumoxid wie etwa Korund, und/oder Glaspartikel 
und/oder Kunststoffpartikel, die einen vom Matrixma-
terial unterschiedlichen Brechungsindex aufweisen, 
umfassen. Weiterhin können die Streupartikel Hohl-
räume aufweisen und beispielsweise in Form von 
Kunststoffhohlkugeln ausgeführt sein. Die Streupar-
tikel können dabei beispielsweise Durchmesser oder 
Korngrößen von weniger als einem 1 µm bis zu einer 
Größenordnung von 10 µm oder auch bis zu 100 µm 
aufweisen.

[0091] Die Streupartikel können beispielsweise eine 
Verbesserung der Lichtauskopplung bewirken.

[0092] Ferner kann die Klebeschicht so ausgebildet 
sein, dass durch Kavitätseffekte eine optische Ver-
besserung erzielt werden kann.

[0093] Gemäß einer anderen Ausgestaltung ist auf 
oder über der Deckschicht mindestens eine zusätz-
liche Schicht ausgebildet. Es können mehrere 
zusätzliche Schichten (zum Beispiel übereinander) 
auf oder über der Deckschicht ausgebildet sein. 

[0094] Gemäß einer Ausgestaltung weist die min-
destens eine zusätzliche Schicht mindestens eine 
Wärmeleitfolie auf. Die Wärmeleitfolie kann zur 
Homogenisierung und/oder Abtransport von Wärme 
dienen, welche beim Betrieb des optoelektronischen 
Bauelements (z.B. einer OLED) erzeugt wird.

[0095] Gemäß einer anderen Ausgestaltung weist 
die mindestens eine zusätzliche Schicht eine Licht-
auskoppelschicht auf. Die Lichtauskoppelschicht 
kann beispielsweise Streupartikel aufweisen, welche 
beispielsweise wie oben im Zusammenhang mit der 
Klebeschicht beschrieben ausgebildet sein können.

[0096] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen, in 
denen die Klebeschicht ein aushärtbares Klebemate-
rial aufweist oder daraus besteht, wird die Klebe-
schicht in einem nicht ausgehärteten Zustand (z.B. 
in flüssiger Form) auf die Dünnschichtverkapselung 
aufgebracht. Die (noch) nicht ausgehärtete Klebe-
schicht kann dabei durch Eigenschaften wie bei-
spielsweise Grenzflächenspannung bzw. Benet-
zungsvermögen, Schichtdicke und Viskosität einen 
Einschluss von Partikelverunreinigungen an der 
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Oberfläche der Dünnschichtverkapselung und eine 
planarisierende Abdeckung der Oberfläche ermögli-
chen. Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen wird 
die Deckschicht auf der nicht (oder nicht vollständig) 
ausgehärteten Klebeschicht aufgebracht. Gemäß 
verschiedenen Ausgestaltungen erfolgt nach dem 
Aufbringen der Deckschicht das Aushärten der Kle-
beschicht. Das Aushärten der Klebeschicht kann bei-
spielsweise mittels Bestrahlung mit UV-Licht (bei 
Verwendung eines UV-aushärtenden Materials für 
die Klebeschicht) erfolgen. Alternativ kann das Aus-
härten der Klebeschicht mittels Temperung (Erhit-
zens) mit einer vorgebbaren Temperatur erfolgen 
(bei Verwendung eines temperaturaushärtenden 
Materials für die Klebeschicht). Bei Verwendung 
eines selbstaushärtenden Klebematerials kann das 
Aushärten ohne äußeren Einfluss wie z.B. UV-Strah-
lung oder Temperung erfolgen.

[0097] In der (ausgehärteten) Klebeschicht der Ver-
kapselungsstruktur können Partikelverunreinigun-
gen eingebettet werden bzw. sein. Dadurch kann 
ein „Eindrücken“ der Partikel in ein mittels der Ver-
kapselungsstruktur zu verkapselndes optoelektroni-
sches Bauelement (z.B. OLED) verhindert werden, 
so dass eine Schädigung des optoelektronischen 
Bauelements durch die Partikel vermieden werden 
kann.

[0098] Gemäß einer Ausgestaltung ist das optoe-
lektronische Bauelement als organisches optoelekt-
ronisches Bauelement ausgebildet bzw. eingerichtet. 
Das optoelektronische Bauelement kann beispiels-
weise, ohne darauf beschränkt zu sein, als organi-
sche Leuchtdiode (OLED), als organische Solarzelle 
bzw. Photovoltaikzelle (OPV), als organischer Foto-
transistor oder dergleichen ausgebildet sein.

[0099] Das optoelektronische Bauelement kann ein 
Substrat aufweisen.

[0100] Ein „Substrat“, wie es hierin verwendet wird, 
kann zum Beispiel ein für ein optoelektronisches 
Bauelement üblicherweise verwendetes Substrat 
aufweisen. Das Substrat kann ein transparentes 
Substrat sein. Das Substrat kann jedoch auch ein 
nicht-transparentes Substrat sein. Beispielsweise 
kann das Substrat Glas, Quarz, Saphir, Kunststofffo-
lie(n), Metall, Metallfolie(n), Siliziumwafer oder ein 
anderes geeignetes Substratmaterial aufweisen. Als 
Substrat wird in verschiedenen Ausgestaltungen die 
Schicht verstanden, auf der bei der Herstellung des 
optoelektronischen Bauelements nachfolgend alle 
anderen Schichten aufgebracht werden. Solche 
nachfolgenden Schichten können z.B. bei einem 
optoelektronischen Bauelement oder einer strah-
lungsemittierenden Vorrichtung für die Strahlungse-
mission erforderliche Schichten sein.

[0101] Gemäß einer Ausgestaltung ist das Substrat 
als starres Substrat ausgebildet. Beispielsweise 
kann das Substrat als Glassubstrat ausgebildet sein.

[0102] Gemäß einer Ausgestaltung ist das Substrat 
als flexibles (mit anderen Worten, biegsames) Sub-
strat ausgebildet. Beispielsweise kann das Substrat 
als Foliensubstrat ausgebildet sein, z.B. als Stahlfo-
liensubstrat oder als Polymerfoliensubstrat gemäß 
einer Ausgestaltung.

[0103] Das Substrat kann als transparentes Sub-
strat ausgebildet sein (z.B. als transparente Folie 
oder als Glassubstrat), alternativ als nicht-transpa-
rentes Substrat (z.B. als Silizium-Wafer gemäß 
einer Ausgestaltung).

[0104] Gemäß einer Ausgestaltung ist zwischen 
dem Substrat und der mindestens einen Funktions-
schicht eine erste Elektrode (erster elektrischer Kon-
takt) ausgebildet. Die erste Elektrode kann auf oder 
über dem Substrat aufgebracht sein, und die mindes-
tens eine Funktionsschicht kann auf oder über der 
ersten Elektrode aufgebracht sein. Die erste Elekt-
rode kann auch als Grundelektrode oder als Grund-
kontakt bezeichnet werden. Alternativ kann die erste 
Elektrode auch als substratseitige Elektrode oder 
substratseitiger Kontakt bezeichnet werden.

[0105] Die erste Elektrode kann eine Anode sein, 
alternativ eine Kathode.

[0106] Gemäß einer Ausgestaltung ist zwischen der 
mindestens einen Funktionsschicht und der Dünn-
schichtverkapselung eine zweite Elektrode ausgebil-
det. Die zweite Elektrode kann auf oder über der min-
destens einen Funktionsschicht aufgebracht sein, 
und die Dünnschichtverkapselung kann auf oder 
über der zweiten Elektrode aufgebracht sein. Die 
zweite Elektrode kann auch als Deckelektrode oder 
als Deckkontakt bezeichnet werden. Alternativ kann 
die zweite Elektrode auch als deckseitige Elektrode 
oder deckseitiger Kontakt bezeichnet werden.

[0107] Die zweite Elektrode kann eine Kathode sein 
(z.B. falls die erste Elektrode eine Anode ist), alter-
nativ eine Anode (z.B. falls die erste Elektrode eine 
Kathode ist).

[0108] Die erste Elektrode und die zweite Elektrode 
können in geeigneter Weise elektrisch kontaktiert 
sein.

[0109] Die erste Elektrode und/oder die zweite 
Elektrode können/kann transparent ausgebildet 
sein. Alternativ können/kann die erste Elektrode 
und/oder die zweite Elektrode nicht-transparent aus-
gebildet sein.
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[0110] Beispielsweise kann gemäß einer Ausgestal-
tung, in der das optoelektronische Bauelement als 
Bottom-Emitter ausgeführt ist, die erste Elektrode 
(Grundelektrode) transparent ausgebildet sein und 
die zweite Elektrode (Deckelektrode) nicht-transpa-
rent. In diesem Fall kann die zweite Elektrode als 
reflektive Elektrode (reflektiver Kontakt) ausgebildet 
sein, mit anderen Worten als Elektrode, welche die 
von der mindestens einen Funktionsschicht emit-
tierte Strahlung im Wesentlichen oder vollständig 
reflektiert.

[0111] Gemäß einer Ausgestaltung, in der das 
optoelektronische Bauelement als Top-Emitter aus-
geführt ist, kann die zweite Elektrode (Deckelekt-
rode) transparent ausgebildet sein und die erste 
Elektrode (Grundelektrode) nicht-transparent. In die-
sem Fall kann die erste Elektrode als reflektive Elekt-
rode (reflektiver Kontakt) ausgebildet sein, mit ande-
ren Worten als Elektrode, welche die von der 
mindestens einen Funktionsschicht emittierte Strah-
lung im Wesentlichen oder vollständig reflektiert.

[0112] Gemäß einer Ausgestaltung, in der das 
optoelektronische Bauelement als Kombination aus 
Top-Emitter und Bottom-Emitter ausgeführt ist, kön-
nen die erste Elektrode und die zweite Elektrode 
jeweils als transparente Elektrode ausgebildet sein.

[0113] Die erste Elektrode und/oder die zweite 
Elektrode können/kann beispielsweise mittels eines 
Abscheideverfahrens aufgebracht sein bzw. werden. 
Gemäß einer Ausgestaltung können/kann die erste 
Elektrode und/oder die zweite Elektrode mittels Sput-
terns oder mittels thermischen Verdampfens aufge-
bracht werden. Alternativ können andere geeignete 
Verfahren zum Aufbringen der ersten und/oder zwei-
ten Elektrode verwendet werden.

[0114] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
können/kann die erste Elektrode und/oder die zweite 
Elektrode eine Schichtdicke aufweisen in einem 
Bereich von ungefähr 5 nm bis einige µm, beispiels-
weise eine Schichtdicke in einem Bereich von unge-
fähr 100 nm bis ungefähr 200 nm. Gemäß alternati-
ven Ausgestaltungen können/kann die erste 
Elektrode und/oder die zweite Elektrode eine andere 
Schichtdicke aufweisen.

[0115] In diesem Zusammenhang ist anzumerken, 
dass die Schichtdicke der Elektroden von der Wahl 
des Elektrodenmaterials abhängig sein kann. Typi-
sche Schichtdicken für Elektroden aus TCO-Materia-
lien (TCO: transparent conductive oxide = transpa-
rentes leitfähiges Oxid, z.B. ITO (Indium-Zinn-Oxid)) 
können beispielsweise im Bereich von ungefähr 50 
nm bis ungefähr 200 nm liegen. Transparente Elekt-
roden basierend auf dünnen Metallschichten können 
beispielsweise Schichtdicken im Bereich von unge-
fähr 10 nm bis ungefähr 30 nm aufweisen. Für reflek-

tierende Metallelektroden kann die Schichtdicke bei-
spielsweise im Bereich von ungefähr 50 nm bis 200 
nm liegen, alternativ jedoch auch bis zu mehreren 
µm betragen. Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass unterschiedliche Elektrodenansätze unter-
schiedliche Elektroden-Schichtdicken bedingen 
können.

[0116] Die erste Elektrode und/oder die zweite 
Elektrode können/kann aus einem Material gebildet 
sein oder ein Material aufweisen, das ausgewählt ist 
aus Metallen wie Aluminium, Barium, Indium, Silber, 
Gold, Magnesium, Calcium und Lithium sowie Kom-
binationen derselben oder einer Verbindung dersel-
ben, insbesondere einer Legierung, sowie transpa-
renten leitfähigen Oxiden, wie beispielsweise 
Metalloxiden, wie Zinkoxid, Zinnoxid, Cadmiumoxid, 
Titanoxid, Indiumoxid oder Indiumdotiertem Zinnoxid 
(ITO), Aluminium-dotiertem Zinkoxid (AZO), 
Zn2SnO4, CdSnO3, ZnSnO3, MgIn2O4, GaInO3, 
Zn2In2O5 oder In4Sn3O12 oder Mischungen unter-
schiedlicher transparenter leitender Oxide. Gemäß 
anderen Ausgestaltungen können die erste Elekt-
rode und/oder die zweite Elektrode ein anderes 
geeignetes Material aufweisen oder daraus beste-
hen.

[0117] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann das optoelektronische Bauelement (z.B. orga-
nisches optoelektronisches Bauelement wie z.B. 
OLED) als „Bottom-Emitter“ ausgeführt sein.

[0118] Der Begriff „Bottom-Emitter“ oder „bottom- 
emittierendes optoelektronisches Bauelement“, wie 
er hierin verwendet wird, bezeichnet eine Ausfüh-
rung, die zu der Substratseite des optoelektroni-
schen Bauelements hin transparent ausgeführt ist. 
Beispielsweise können dazu wenigstens das Sub-
strat und zwischen dem Substrat und der mindestens 
einen Funktionsschicht ausgebildete Schichten (z.B. 
eine zwischen Substrat und Funktionsschicht(en) 
ausgebildete Elektrode (Grundelektrode)) transpa-
rent ausgeführt sein. Ein als Bottom-Emitter ausge-
führtes optoelektronisches Bauelement kann dem-
nach beispielsweise in den Funktionsschichten (z.B. 
organischen Funktionsschichten bei einem organi-
schen optoelektronischen Bauelement wie z.B. 
einer OLED) erzeugte Strahlung auf der Substrat-
seite des optoelektronischen Bauelements emittie-
ren.

[0119] Alternativ oder zusätzlich dazu kann das 
optoelektronische Bauelement gemäß verschiede-
nen Ausführungsbeispielen als „Top-Emitter“ ausge-
führt sein.

[0120] Der Begriff „Top-Emitter“ oder „top-emittie-
rendes optoelektronisches Bauelement“, wie er hie-
rin verwendet wird, bezeichnet beispielsweise eine 
Ausführung, die zu der dem Substrat abgewandten 
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Seite (anders ausgedrückt, zur Deckseite) des 
optoelektronischen Bauelements hin transparent 
ausgeführt ist. Insbesondere können dazu die auf 
bzw. über der mindestens einen Funktionsschicht 
des optoelektronischen Bauelements ausgebildeten 
Schichten (z.B. zwischen Funktionsschicht(en) und 
Dünnschichtverkapselung ausgebildete Elektrode 
(Deckelektrode), Dünnschichtverkapselung, Klebe-
schicht, Deckschicht) transparent ausgeführt sein. 
Ein als Top-Emitter ausgeführtes optoelektronisches 
Bauelement kann demnach beispielsweise in den 
Funktionsschichten (z.B. organischen Funktions-
schichten bei einem organischen optoelektronischen 
Bauelement wie z.B. einer OLED) erzeugte Strah-
lung auf der Deckseite des optoelektronischen Baue-
lements emittieren.

[0121] Ein als Top-Emitter ausgestaltetes optoelekt-
ronisches Bauelement gemäß verschiedenen Aus-
führungsbeispielen kann in vorteilhafter Weise eine 
hohe Lichtauskopplung und eine sehr geringe Win-
kelabhängigkeit der Strahlungsdichte aufweisen.

[0122] Ein optoelektronisches Bauelement gemäß 
verschiedenen Ausführungsbeispielen kann in vor-
teilhafter Weise für Beleuchtungen, wie beispiels-
weise Raumleuchten, eingesetzt werden.

[0123] Eine Kombination aus Bottom-Emitter und 
Top-Emitter ist ebenso in verschiedenen Ausfüh-
rungsbeispielen vorgesehen. Bei einer solchen Aus-
führung ist das optoelektronische Bauelement allge-
mein in der Lage, das in den Funktionsschichten 
(z.B. den organischen Funktionsschichten bei 
einem organischen optoelektronischen Bauelement 
wie z.B. einer OLED) erzeugte Licht in beide Richtun-
gen - also sowohl zu der Substratseite als auch zu 
der Deckseite hin - zu emittieren.

[0124] Gemäß einer anderen Ausführungsform ist 
eine dritte Elektrode in dem optoelektronischen Bau-
element vorgesehen, welche zwischen der ersten 
Elektrode und der zweiten Elektrode angeordnet ist.

[0125] Die dritte Elektrode kann als Zwischenkon-
takt fungieren. Sie kann dazu dienen, einen 
Ladungstransport durch die Schichten des optoelekt-
ronischen Bauelements hindurch zu erhöhen und 
damit die Effizienz des optoelektronischen Bauele-
ments zu verbessern. Die dritte Elektrode kann als 
ambipolare Schicht ausgestaltet sein. Sie kann als 
Kathode oder Anode ausgestaltet sein.

[0126] Ebenso wie die erste Elektrode und die 
zweite Elektrode kann die dritte Elektrode gemäß 
verschiedenen Ausführungsbeispielen geeignet 
elektrisch kontaktiert sein bzw. werden.

[0127] In einer Weiterbildung des optoelektroni-
schen Bauelements sind als organische Funktions-

schichten eine Emitterschicht und eine oder mehrere 
weitere organische Funktionsschichten enthalten. 
Die weiteren organischen Funktionsschichten kön-
nen ausgewählt sein aus der Gruppe, bestehend 
aus Lochinjektionsschichten, Lochtransportschich-
ten, lochblockierenden Schichten, Elektroneninjek-
tionsschichten, Elektronentransportschichten und 
elektronenblockierenden Schichten.

[0128] Geeignete Funktionsschichten und geeig-
nete organische Funktionsschichten sind dem Fach-
mann an sich bekannt. Die (organischen) Funktions-
schichten können vorzugsweise mittels thermischen 
Verdampfens aufgebracht werden. Die weiteren 
(organischen) Funktionsschichten können die Funk-
tionalität und/oder Effizienz des optoelektronischen 
Bauelements in vorteilhafter Weise verbessern.

[0129] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
wird ein Prozess zum Verkapseln eines optoelektro-
nischen Bauelements bereitgestellt, welcher auf-
weist: (1) Aufbringen einer Dünnschichtverkapselung 
(welche eine oder mehrere Barrierendünnschichten 
aufweisen kann) als Schutz gegen Eindringen 
schädlicher chemischer Bestandteile aus der Umge-
bung (z.B. Wasser oder Sauerstoff) in das optoelekt-
ronische Bauelement, (2) Ausbilden einer Klebe-
schicht auf der Dünnschichtverkapselung (z.B. 
unmittelbar auf der Dünnschichtverkapselung). Hier-
bei können Materialien und Prozesse verwendet 
werden, die die Partikelbelastung auf der Oberfläche 
minimieren bzw. Partikel durch Umschließen 
unschädlich machen. Auf der Klebeschicht wird (3) 
eine Deckschicht (mechanische Schutzschicht) aus-
gebildet (z.B. wird gemäß einer Ausgestaltung die 
Deckschicht unter Verwendung der zuvor auf der 
Deckschicht (z.B. auf der Unterseite der Deck-
schicht) aufgebrachten Klebeschicht auf der Dünn-
schichtverkapselung auflaminiert, so dass die Klebe-
schicht zwischen der Dünnschichtverkapselung und 
der Deckschicht ausgebildet ist und die Dünnschicht-
verkapselung und die Deckschicht anschaulich mit-
einander verbindet).

[0130] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den Figuren dargestellt und werden im Folgenden 
näher erläutert.

[0131] Es zeigen

Fig. 1 eine Anordnung mit einer organischen 
Leuchtdiode (OLED) und herkömmlicher Ver-
kapselung mittels Glaskavität gemäß einem 
Beispiel;

Fig. 2 eine Anordnung mit einer organischen 
Leuchtdiode (OLED) und herkömmlicher Ver-
kapselung mittels Glaskavität gemäß einem 
anderen Beispiel;
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Fig. 3 eine Verkapselungsstruktur für ein optoe-
lektronisches Bauelement gemäß einem Aus-
führungsbeispiel;

Fig. 4 eine Verkapselungsanordnung gemäß 
einem weiteren Ausführungsbeispiel;

Fig. 5 ein Verfahren zum Verkapseln eines 
optoelektronischen Bauelements gemäß einem 
weiteren Ausführungsbeispiel;

Fig. 6 eine Verkapselungsanordnung gemäß 
einem weiteren Ausführungsbeispiel;

Fig. 7A einen Ausschnitt der in Fig. 6 gezeigten 
Verkapselungsanordnung;

Fig. 7B einen anderen Ausschnitt der in Fig. 6 
gezeigten Verkapselungsanordnung;

Fig. 8 eine Verkapselungsanordnung gemäß 
einem weiteren Ausführungsbeispiel;

Fig. 9 eine Verkapselungsanordnung gemäß 
einem weiteren Ausführungsbeispiel;

Fig. 10 eine Verkapselungsanordnung gemäß 
einem weiteren Ausführungsbeispiel;

[0132] In der folgenden ausführlichen Beschreibung 
wird auf die beigefügten Zeichnungen Bezug genom-
men, die einen Teil dieser Beschreibung bilden und in 
denen zur Veranschaulichung spezifische Ausfüh-
rungsformen gezeigt sind, in denen die Erfindung 
ausgeübt werden kann. In dieser Hinsicht wird Rich-
tungsterminologie wie etwa „oben“, „unten“, „vorne“, 
„hinten“, „vorderes“, „hinteres“, usw. mit Bezug auf 
die Orientierung der beschriebenen Figur(en) ver-
wendet. Da Komponenten von Ausführungsformen 
in einer Anzahl verschiedener Orientierungen posi-
tioniert werden können, dient die Richtungstermino-
logie zur Veranschaulichung und ist auf keinerlei 
Weise einschränkend. Es versteht sich, dass andere 
Ausführungsformen benutzt und strukturelle oder 
logische Änderungen vorgenommen werden kön-
nen, ohne von dem Schutzumfang der vorliegenden 
Erfindung abzuweichen. Es versteht sich, dass die 
Merkmale der hierin beschriebenen verschiedenen 
beispielhaften Ausführungsformen miteinander kom-
biniert werden können, sofern nicht spezifisch 
anders angegeben. Die folgende ausführliche 
Beschreibung ist deshalb nicht in einschränkendem 
Sinne aufzufassen, und der Schutzumfang der vor-
liegenden Erfindung wird durch die angefügten 
Ansprüche definiert.

[0133] Im Rahmen dieser Beschreibung werden die 
Begriffe „verbunden“, „angeschlossen“ sowie 
„gekoppelt“ verwendet zum Beschreiben sowohl 
einer direkten als auch einer indirekten Verbindung, 
eines direkten oder indirekten Anschlusses sowie 
einer direkten oder indirekten Kopplung.

[0134] In den Figuren werden identische oder ähn-
liche Elemente mit identischen Bezugszeichen ver-
sehen, soweit dies zweckmäßig ist.

[0135] Fig. 3 zeigt eine Verkapselungsstruktur 300 
für ein optoelektronisches Bauelement gemäß 
einem Ausführungsbeispiel.

[0136] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann die Verkapselungsstruktur 300 eine Dünn-
schichtverkapselung 301 aufweisen zum Schutz 
eines optoelektronischen Bauelements vor chemi-
schen Verunreinigungen. Die Dünnschichtverkapse-
lung 301 kann eine oder mehrere dünne Schichten 
(auch als Barrieredünnschichten bezeichnet) aufwei-
sen und kann ferner gemäß einer oder mehrerer hie-
rin beschriebener Ausgestaltungen ausgebildet sein.

[0137] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann die Verkapselungsstruktur 300 ferner eine auf 
der Dünnschichtverkapselung 301 aufgebrachte Kle-
beschicht 302 aufweisen. Die Klebeschicht 302 kann 
ein Klebematerial aufweisen oder daraus bestehen 
und kann ferner gemäß einer oder mehrerer hierin 
beschriebener Ausgestaltungen ausgebildet sein.

[0138] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann die Verkapselungsstruktur 300 ferner eine auf 
der Klebeschicht 302 aufgebrachte Deckschicht 303 
aufweisen zum Schutz der Dünnschichtverkapse-
lung 301 vor mechanischer Beschädigung. Die 
Deckschicht 303 kann gemäß einer oder mehrerer 
hierin beschriebener Ausgestaltungen ausgebildet 
sein, beispielsweise als starre Deckschicht (z.B. 
Glasdeckschicht) oder als flexible Deckschicht (z.B. 
als Folie), und/oder als transparente Deckschicht 
(z.B. Deckglas oder transparente Folie) oder als 
nichttransparente Deckschicht (z.B. nichttranspa-
rente Metallfolie), usw. Gemäß einer Ausgestaltung 
kann die Deckschicht 303 beispielsweise Teil einer 
selbstklebenden Folie sein, welche mittels der Klebe-
schicht 302 auf der Dünnschichtverkapselung 301 
aufgebracht (z.B. auflaminiert) ist.

[0139] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann die Klebeschicht 302 ein aushärtbares Klebe-
material aufweisen, z.B. einen UV-aushärtenden Kle-
ber. Die Klebeschicht 302 kann im nicht ausgehärte-
ten (z.B. flüssigen) Zustand aufgebracht werden und 
kann nachfolgend (z.B. nach dem Aufbringen der 
Deckschicht 303) aushärten bzw. ausgehärtet wer-
den.

[0140] Die Klebeschicht 302 kann so eingerichtet 
bzw. ausgebildet sein, dass Partikelverunreinigun-
gen an der Oberseite 301a der Dünnschichtverkap-
selung 301 von der Klebeschicht 302 eingeschlos-
sen werden und die aufgebrachte Klebeschicht 302 
eine im Wesentlichen planare (obere) Oberfläche 
302a aufweist. Durch Einschluss der Partikel in der 
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Klebeschicht 302 kann beispielsweise vermieden 
werden, dass sich die Partikel in darunter liegende 
Schichten, insbesondere die Dünnschichtverkapse-
lung 301 und/oder darunter liegende Schichten 
(z.B. Funktionsschichten eines zu verkapselnden 
optoelektronischen Bauelements (z.B. OLED)), ein-
drücken und diese beschädigen.

[0141] Fig. 4 zeigt eine Verkapselungsanordnung 
400' gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel.

[0142] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
weist die Verkapselungsanordnung 400' ein optoe-
lektronisches Bauelement 400 und eine Verkapse-
lungsstruktur 300 auf. Die Verkapselungsstruktur 
300 kann gemäß einer oder mehrerer der hierin 
beschriebenen Ausgestaltungen ausgebildet sein.

[0143] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann das optoelektronische Bauelement 400 min-
destens eine Funktionsschicht 402 aufweisen, wie 
in Fig. 4 gezeigt. Die mindestens eine Funktions-
schicht 402 kann als einzelne Schicht (wie in Fig. 4 
gezeigt) oder als Schichtstapel (auch als Funktions-
schichtenstapel bezeichnet) mit einer Mehrzahl von 
Teilschichten ausgebildet sein. Die mindestens eine 
Funktionsschicht 402 kann ferner gemäß einer oder 
mehrerer der hierin beschriebenen Ausgestaltungen 
ausgebildet sein.

[0144] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann die Verkapselungsstruktur 300 auf oder über 
der mindestens einen Funktionsschicht 402 des 
optoelektronischen Bauelements 400 ausgebildet 
sein.

[0145] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann das optoelektronische Bauelement 400 über 
und/oder unter der mindestens einen Funktions-
schicht 402 eine oder mehrere zusätzliche Schichten 
aufweisen.

[0146] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann das optoelektronische Bauelement 400 ein 
Substrat 401 aufweisen. Das Substrat 401 kann 
gemäß einer oder mehrerer der hierin beschriebenen 
Ausgestaltungen ausgebildet sein.

[0147] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann das optoelektronische Bauelement 400 ferner 
eine erste Elektrode aufweisen 403. Die erste Elekt-
rode 403 kann gemäß einer Ausgestaltung zwischen 
dem Substrat 401 und der mindestens einen Funk-
tionsschicht 402 ausgebildet sein (z.B. auf der Unter-
seite der mindestens einen Funktionsschicht 402), 
wie in Fig. 4 gezeigt. Die erste Elektrode 403 kann 
ferner gemäß einer oder mehrerer der hierin 
beschriebenen Ausgestaltungen ausgebildet sein.

[0148] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann das optoelektronische Bauelement 400 ferner 
eine zweite Elektrode 404 aufweisen. Die zweite 
Elektrode 404 kann gemäß einer Ausgestaltung zwi-
schen der mindestens einen Funktionsschicht 402 
und der Dünnschichtverkapselung 301 ausgebildet 
sein (z.B. auf der Oberseite der mindestens einen 
Funktionsschicht 402), wie in Fig. 4 gezeigt. Die 
Dünnschichtverkapselung 301 kann beispielsweise 
auf der zweiten Elektrode 404 ausgebildet sein, wie 
in Fig. 4 gezeigt. Die zweite Elektrode 404 kann fer-
ner gemäß einer oder mehrerer der hierin beschrie-
benen Ausgestaltungen ausgebildet sein.

[0149] Das optoelektronische Bauelement 400 kann 
gemäß einer oder mehrerer der hierin beschriebenen 
Ausgestaltungen ausgebildet sein, beispielsweise 
als organisches optoelektronisches Bauelement wie 
z.B. als OLED, beispielsweise als Top-Emitter oder 
als Bottom-Emitter oder als Kombination aus Top- 
Emitter und Bottom-Emitter, gemäß einer oder meh-
rerer der hierin beschriebenen Ausgestaltungen.

[0150] Fig. 5 zeigt ein Ablaufdiagramm 500, in dem 
ein Verfahren zum Verkapseln eines optoelektroni-
schen Bauelements gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel dargestellt ist.

[0151] In 502 wird eine Dünnschichtverkapselung 
auf oder über einem optoelektronischen Bauelement 
(z.B. auf oder über mindestens einer Funktions-
schicht des optoelektronischen Bauelements) aus-
gebildet zum Schutz des optoelektronischen Bauele-
ments vor chemischen Verunreinigungen. Die 
Dünnschichtverkapselung kann gemäß einer oder 
mehrerer hierin beschriebener Ausgestaltungen ein-
gerichtet bzw. ausgebildet sein bzw. werden.

[0152] In 504 wird eine Klebeschicht auf der Dünn-
schichtverkapselung ausgebildet. Die Klebeschicht 
kann gemäß einer oder mehrerer hierin beschriebe-
ner Ausgestaltungen eingerichtet bzw. ausgebildet 
sein bzw. werden.

[0153] In 506 wird eine Deckschicht auf der Klebe-
schicht ausgebildet zum Schutz der Dünnschichtver-
kapselung und/oder des optoelektronischen Bauele-
ments vor mechanischer Beschädigung. Die 
Deckschicht kann gemäß einer oder mehrerer hierin 
beschriebener Ausgestaltungen eingerichtet bzw. 
ausgebildet sein bzw. werden.

[0154] Beispielsweise kann gemäß einer Ausgestal-
tung die Klebeschicht auf eine aufzubringende Deck-
schicht (z.B. aufzubringendes Glas) aufgebracht 
werden (z.B. auf der Unterseite der Deckschicht), 
und anschließend kann die Deckschicht mit der 
darauf aufgebrachten Klebeschicht auf der Dünn-
schichtverkapselung aufgebracht werden, so dass 
die Klebeschicht zwischen der Dünnschichtverkap-
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selung und der Deckschicht ausgebildet ist. 
Anschaulich kann gemäß einer Ausgestaltung die 
Deckschicht mithilfe der auf der Deckschicht aufgeb-
rachten Klebeschicht auf die Dünnschichtverkapse-
lung auflaminiert werden.

[0155] Gemäß einer anderen Ausgestaltung kann 
die Klebeschicht (direkt) auf der Dünnschichtver-
kapslung aufgebracht werden, und nachfolgend 
kann die Deckschicht auf der Klebeschicht aufge-
bracht werden.

[0156] Gemäß noch einer anderen Ausgestaltung 
kann vor dem Verbinden der Deckschicht mit der 
Dünnschichtverkapselung die Klebeschicht teilweise 
auf der Dünnschichtverkapselung und teilweise auf 
der Deckschicht aufgebracht werden.

[0157] Fig. 6 zeigt eine Verkapselungsanordnung 
600' gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel.

[0158] Die Verkapselungsanordnung 600' weist ein 
optoelektronisches Bauelement 600 sowie eine auf 
dem optoelektronischen Bauelement 600 ausgebil-
dete Verkapselungsstruktur 300 auf.

[0159] Das optoelektronische Bauelement 600 ist 
als organische Leuchtdiode (OLED) ausgebildet 
und weist ein Substrat 601 sowie einen auf dem Sub-
strat 601 ausgebildeten Schichtstapel 610 auf. Der 
Schichtstapel 610 kann auch als OLED-Stapel bzw. 
OLED-Stack bezeichnet werden. Gemäß alternati-
ven Ausgestaltungen kann das optoelektronische 
Bauelement 600 als ein anderes optoelektronisches 
Bauelement (z.B. ein anderes organisches optoe-
lektronisches Bauelement) als eine OLED ausgebil-
det sein, wobei die nachfolgende Beschreibung des 
Aufbaus der Verkapselungsanordnung 600' in analo-
ger Weise auch in diesem Fall gilt.

[0160] Das Substrat 601 ist gemäß dem gezeigten 
Ausführungsbeispiel als Glassubstrat (auch als Sub-
stratglas bezeichnet) ausgebildet. Gemäß alternati-
ven Ausgestaltungen können andere Substrate ver-
wendet werden, z.B. Foliensubstrate.

[0161] Der OLED-Stack 610 kann eine oder meh-
rere organische Funktionsschichten aufweisen (z.B. 
einen Funktionsschichtenstapel), welche auf- bzw. 
übereinander ausgebildet sein können. Ferner kann 
gemäß verschiedenen Ausgestaltungen der OLED- 
Stack 610 eine erste Elektrode und eine zweite Elekt-
rode aufweisen, wobei die erste Elektrode zwischen 
dem Substrat 601 und der (den) organischen Funk-
tionsschicht(en) ausgebildet sein kann und die 
zweite Elektrode zwischen der (den) organischen 
Funktionsschicht(en) und der Verkapselungsstruktur 
300 ausgebildet sein kann.

[0162] Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen 
kann das optoelektronische Bauelement 600 zusätz-
lich einen oder mehrere elektrische Kontakte (nicht 
gezeigt in Fig. 6) aufweisen zum elektrischen Kon-
taktieren des OLED-Stacks 610, z.B. zum elektri-
schen Kontaktieren der ersten Elektrode und der 
zweiten Elektrode des OLED-Stacks 610.

[0163] Die Verkapselungsstruktur 300 weist eine 
Dünnschichtverkapselung 301 auf, welche auf dem 
OLED-Stack 610 und auf dem Substrat 601 ausge-
bildet ist. Gemäß dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist die Dünnschichtverkapselung 301 auf der 
Oberseite 610a und Seitenflächen 610b des OLED- 
Stacks 610 ausgebildet, derart, dass der OLED- 
Stack 610 von der Dünnschichtverkapselung 301 
eingekapselt wird.

[0164] Gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel 
weist die Dünnschichtverkapselung 301 eine erste 
Barrierendünnschicht 311 und eine auf der ersten 
Barrierendünnschicht 311 ausgebildete zweite Bar-
rierendünnschicht 312 auf, wie in Fig. 7A und 
Fig. 7B gezeigt ist, welche einen ersten Ausschnitt 
650 bzw. einen zweiten Ausschnitt 655 der in Fig. 6 
gezeigten Verkapselungsanordnung 600' zeigen.

[0165] Erfindungsgemäß ist die erste Barrieren-
dünnschicht 311 als eine mittels eines chemischen 
Gasphasenabscheideverfahrens (CVD), z.B. mittels 
eines plasmaunterstützten chemischen Gasphase-
nabscheideverfahrens (PECVD), ausgebildete Sili-
ziumnitrid-Schicht ausgebildet und kann beispiels-
weise eine Schichtdicke von einigen hundert 
Nanometern, z.B. ungefähr 400 nm gemäß einer 
Ausgestaltung, aufweisen. Die zweite Barrieren-
dünnschicht 312 ist als eine mittels eines Atomlage-
nabscheideverfahrens (ALD) ausgebildete Alumi-
niumoxid-Schicht ausgebildet und kann 
beispielsweise eine Schichtdicke von einigen zehn 
Nanometern, z.B. ungefähr 50 nm gemäß einer Aus-
gestaltung, aufweisen.

[0166] Anschaulich weist die Dünnschichtverkapse-
lung 301 gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel 
eine dicke CVD-Schicht (erste Barrierendünnschicht 
311) und eine darauf ausgebildete, verglichen mit der 
CVD-Schicht 311 dünnere ALD-Schicht (zweite Bar-
riendünnschicht 312) auf.

[0167] Nicht erfindungsgemäß können die erste 
Barrierendünnschicht 311 und/oder die zweite Bar-
rierendünnschicht 312 mittels anderer Abscheidever-
fahren ausgebildet werden und/oder können andere 
Materialien und/oder Schichtdicken aufweisen. Zum 
Beispiel kann die erste Barrierendünnschicht 311 
mittels ALD ausgebildet sein und/oder oder die 
zweite Barrierendünnschicht 312 kann mittels CVD 
ausgebildet sein. Ferner können zusätzlich zu der 
ersten Barrierendünnschicht 311 und der zweiten 
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Barrierendünnschicht 312 zusätzliche Barrieren-
dünnschichten vorgesehen sein, welche beispiels-
weise mittels CVD und/oder ALD ausgebildet sein 
können. Allgemein kann die Dünnschichtverkapse-
lung 301 einen Schichtstapel mit einer beliebigen 
Anzahl an Teilschichten (Barrierendünnschichten) 
aufweisen, wobei jede der Teilschichten des Schicht-
stapels (unabhängig von den anderen Teilschichten) 
wahlweise als CVD-Schicht oder als ALD-Schicht 
ausgebildet sein kann. Mit anderen Worten kann 
der Schichtstapel eine beliebige Abfolge von CVD- 
Schichten und/oder ALD-Schichten aufweisen.

[0168] Die Verkapselungsstruktur 300 weist ferner 
eine Klebeschicht 302 auf, welche auf der Dünn-
schichtverkapselung 301 ausgebildet ist.

[0169] Die Klebeschicht 302 kann beispielsweise 
eine Dicke im Mikrometerbereich, zum Beispiel eine 
Schichtdicke von einigen zehn Mikrometern, bei-
spielsweise ungefähr 25 µm, aufweisen. Alternativ 
kann die Klebeschicht 302 einen anderen Wert der 
Schichtdicke aufweisen.

[0170] Die Klebeschicht 302 kann beispielsweise 
ein aushärtbares Material aufweisen (z.B. einen UV- 
aushärtenden Kleber) und kann im nicht ausgehärte-
ten (z.B. flüssigen) Zustand auf der Dünnschichtver-
kapselung 301 aufgebracht worden sein und nachfol-
gend (z.B. nach dem Aufbringen einer Deckschicht 
303 der Verkapselungsstruktur 300) ausgehärtet 
worden sein (z.B. mittels UV-Strahlung im Falle 
eines UV-aushärtenden Klebers).

[0171] Die Verkapselungsstruktur 300 weist ferner 
eine Deckschicht 303 auf, welche auf der Klebe-
schicht 302 ausgebildet ist. Gemäß dem gezeigten 
Ausführungsbeispiel ist die Deckschicht 303 als 
Glasschicht, mit anderen Worten als Verkapselungs-
glas, ausgebildet.

[0172] Die Deckschicht 303 bzw. das Verkapse-
lungsglas 303 kann mittels der Klebeschicht 302 auf 
die Dünnschichtverkapselung 301 aufgeklebt wor-
den sein. Zum Beispiel kann gemäß einer Ausgestal-
tung die Klebeschicht 302 auf der Unterseite 303b 
der Deckschicht 303 aufgebracht worden sein, und 
die Deckschicht 303 kann mit Hilfe der darauf auf-
gebrachten Klebeschicht 302 auf die Dünnschicht-
verkapselung 301 auflaminiert worden sein. Gemäß 
einer anderen Ausgestaltung kann die Klebeschicht 
auf der Oberseite 301a der Dünnschichtverkapse-
lung 301 aufgebracht worden sein, und die Deck-
schicht 303 kann nachfolgend auf der Klebeschicht 
302 aufgebracht worden sein. Gemäß noch einer 
anderen Ausgestaltung ist es auch möglich, die Kle-
beschicht 302 teilweise auf der Oberseite 301a der 
Dünnschichtverkapselung 301 und teilweise auf der 
Unterseite 303b der Deckschicht 303 aufzubringen.

[0173] Im Vergleich zu einer herkömmlichen Ver-
kapselung mit Glaskavität (vgl. zum Beispiel Fig. 1 
und Fig. 2) ist bei der in Fig. 6 gezeigten Verkapse-
lungsstruktur 300 keine Kavität zwischen dem 
OLED-Stack 610 und dem Verkapselungsglas 303 
ausgebildet. Dadurch kann beispielsweise ein Auf-
drücken des Deckglases auf den OLED-Stack 610, 
wie es bei einer herkömmlichen Kavitätsverkapse-
lung (insbesondere bei großen Kavitäten) vorkom-
men kann, vermieden werden, so dass eine dadurch 
bedingte Beschädigung der OLED 600 vermieden 
werden kann.

[0174] Wie in den in Fig. 7A und Fig. 7B gezeigten 
Ausschnitten 650, 655 der Verkapselungsanordnung 
600' dargestellt, können die dicke CVD-Schicht 
(erste Barrierendünnschicht 311) und die Klebe-
schicht 302 jeweils zur Einbettung von Partikeln 
bzw. Partikelverunreinigungen 710a, 710b, 710c, 
710d genutzt werden.

[0175] In dem in Fig. 7A gezeigten ersten Aus-
schnitt 650 der Verkapselungsanordnung 600' ist 
gezeigt, dass ein erstes Partikel 710a, welches sich 
an der Oberseite 610a des OLED-Stacks 610 befin-
det bzw. angelagert hat, von der ersten Barrieren-
dünnschicht 311 eingebettet wird, und dass ein zwei-
tes Partikel 710b, welches sich an der Oberseite 
301a der Dünnschichtverkapselung 301 befindet 
bzw. angelagert hat, von der Klebeschicht 302 einge-
bettet wird.

[0176] Die erste Barrierendünnschicht 311 kann 
eine Dicke aufweisen, die größer ist als der Durch-
messer des ersten Partikels 710a, und die Klebe-
schicht 302 kann eine Dicke aufweisen, die größer 
ist als der Durchmesser des zweiten Partikels 710b, 
wie in Fig. 7A gezeigt. Allgemein können die Schicht-
dicken der ersten Barrierendünnschicht 311 und/o-
der der Klebeschicht 302 so gewählt werden, dass 
mögliche Partikelverunreinigungen an der Oberflä-
che der OLED 600 und/oder an der Oberfläche der 
Dünnschichtverkapselung 301 mittels der ersten 
Barrierendünnschicht 311 bzw. der Klebeschicht 
302 umschlossen (z.B. vollständig umschlossen) 
bzw. darin eingebettet werden. Zum Beispiel können 
die Schichtdicken der ersten Barrierendünnschicht 
311 und/oder der Klebeschicht 302 so gewählt wer-
den, dass sie größer oder ungefähr gleich dem mitt-
leren Durchmesser der auftretenden Partikelverun-
reinigungen sind. Gemäß einer Ausgestaltung 
können die Schichtdicken der ersten Barrierendünn-
schicht 311 und/oder der Klebeschicht 302 beispiels-
weise so gewählt werden, dass sie größer sind als 
das Maximum der Durchmesser aller auftretenden 
Partikelverunreinigungen.

[0177] In diesem Zusammenhang ist anzumerken, 
dass anstelle oder zusätzlich zu der ersten Barrieren-
dünnschicht 311 auch andere Barrierendünnschich-
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ten (z.B. die zweite Barrierendünnschicht 312 und/o-
der zusätzliche Barrierendünnschichten (sofern vor-
gesehen)) der Dünnschichtverkapselung 301 so aus-
gebildet werden können, dass sie eine Schichtdicke 
aufweisen, die ausreicht, um Partikelverunreinigun-
gen zumindest teilweise (z.B. vollständig gemäß ver-
schiedenen Ausgestaltungen) in der jeweiligen Bar-
rierendünnschicht einbetten zu können.

[0178] Mittels des Einbettens von Partikelverunreini-
gungen bzw. Partikeln (z.B. der Partikel 710a, 710b) 
in der Dünnschichtverkapselung 301 (z.B. in der ers-
ten Barrierendünnschicht 311 und der Klebeschicht 
302 (wie gezeigt), alternativ oder zusätzlich in ande-
ren Teilschichten der Dünnschichtverkapselung 301 
(sofern vorgesehen)) ist es möglich, ein Eindrücken 
der Partikel in den OLED-Stack 610 bzw. die OLED 
600 zu verhindern und somit eine mechanische 
Belastung der OLED 600 durch die Partikel zu ver-
ringern oder ganz zu vermeiden und damit eine 
Schädigung der OLED zu verhindern.

[0179] In diesem Zusammenhang ist anzumerken, 
dass die in Fig. 7A gezeigte Darstellung mit nur 
zwei Partikelverunreinigungen 710a und 710b rein 
exemplarischen Charakter hat und dass mehr als 
zwei Partikel auftreten können und in der Dünn-
schichtverkapselung 301 (z.B. der ersten Barrieren-
dünnschicht 311) und/oder der Klebeschicht 302 ein-
gebettet werden können.

[0180] Ferner können, wie aus dem in Fig. 7B 
gezeigten zweiten Ausschnitt 655 der Verkapse-
lungsanordnung 600' ersichtlich, auch Partikelverun-
reinigungen, die in einem Bereich der Dünnschicht-
verkapselung 301 und/oder der Klebeschicht 302, 
welcher sich seitlich neben dem OLED-Stack 610 
befindet, auftreten, in gleicher Weise mittels der 
Dünnschichtverkapselung 301 (z.B. der ersten Bar-
rierendünnschicht 311) und/oder der Klebeschicht 
302 eingebettet werden.

[0181] In dem in Fig. 7B gezeigten zweiten Aus-
schnitt 655 der Verkapselungsanordnung 655 sind 
beispielhaft ein drittes Partikel 710c, welches sich 
an der Oberseite 601a des Substrats 601 seitlich 
neben dem OLED-Stack 610 befindet bzw. angel-
agert hat und in der ersten Barrierendünnschicht 
311 eingebettet ist, und ein viertes Partikel 710d, wel-
ches sich an der Oberseite 301a der Dünnschichtver-
kapselung 301 seitlich neben dem OLED-Stack 610 
befindet bzw. angelagert hat und in der Klebeschicht 
302 eingebettet ist, gezeigt. Auch hier versteht sich, 
dass neben den beiden gezeigten Partikeln 710c, 
710d zusätzliche Partikel auftreten können und in 
der Dünnschichtverkapselung 301 bzw. der Klebe-
schicht 302 eingebettet werden können.

[0182] Fig. 8 zeigt eine Verkapselungsanordnung 
800' gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel.

[0183] Die Verkapselungsanordnung 800' unter-
scheidet sich von der in Fig. 6 gezeigten Verkapse-
lungsanordnung 600' im Wesentlichen darin, dass 
Auskoppelstrukturen 820a, 820b vorgesehen sind, 
welche zur Verbesserung der Lichtauskopplung des 
von der OLED 600 (bzw. der oder den Funktions-
schichten des OLED-Stacks 610) emittierten Lichtes 
dienen. Gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel 
ist eine erste Auskoppelstruktur 820a auf der Ober-
seite 303a der Deckschicht 303 ausgebildet, und 
eine zweite Auskoppelstruktur 820b ist auf der Unter-
seite 601b des Substrats 601a ausgebildet.

[0184] Es können diverse Auskoppelstrukturen in 
beide Richtungen genutzt werden. Gemäß verschie-
denen Ausgestaltungen können beispielsweise die 
erste Auskoppelstruktur 820a und/oder die zweite 
Auskoppelstruktur 820b jeweils eine oder mehrere 
Auskoppelschichten aufweisen. Ferner können 
gemäß einer Ausgestaltung eine oder mehrere der 
Auskoppelschichten Streupartikel (z.B. Metalloxid-
partikel) aufweisen.

[0185] Gemäß alternativen Ausgestaltungen kann 
auch nur eine Auskoppelstruktur vorgesehen sein, 
zum Beispiel die erste Auskoppelstruktur 820a an 
der Oberseite 303a der Deckschicht 303 (zum Bei-
spiel im Falle einer als (reiner) Topemitter ausgebil-
deten OLED 600) oder die zweite Auskoppelstruktur 
820b an der Unterseite 601b des Substrats 601 (zum 
Beispiel im Falle einer als (reiner) Bottom-Emitter 
ausgebildeten OLED 600) .

[0186] Fig. 9 zeigt eine Verkapselungsanordnung 
900' gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel.

[0187] Die Verkapselungsanordnung 900' unter-
scheidet sich von der in Fig. 6 gezeigten Verkapse-
lungsanordnung 600' im Wesentlichen darin, dass 
eine Wärmeleitfolie 920 vorgesehen ist zur Homoge-
nisierung der Wärme bzw. Abtransport der Wärme, 
die beim Betrieb der OLED 600 erzeugt wird. 
Gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die 
Wärmeleitfolie 920 auf der Deckschicht 303 der Ver-
kapselungsstruktur 300 aufgebracht (z.B. aufge-
klebt). Gemäß einer alternativen Ausgestaltung kön-
nen mehrere Wärmeleitfolien vorgesehen sein.

[0188] Die Wärmeleitfolie 920 (oder die Wärmeleit-
folien) kann beispielsweise ein nichttransparentes 
Material aufweisen oder daraus bestehen (z.B. im 
Falle einer als (reiner) Bottom-Emitter ausgebildeten 
OLED 600. Alternativ kann die Wärmleitfolie 920 
(oder die Wärmleitfolien) ein transparentes Material 
aufweisen oder daraus bestehen (z.B. im Falle einer 
als (reiner) Top-Emitter oder als kombinierter Top/-
Bottom-Emitter ausgebildeten OLED 600).

[0189] Fig. 10 zeigt eine Verkapselungsanordnung 
1000' gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel.
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[0190] Die Verkapselungsanordnung 1000' unter-
scheidet sich von der in Fig. 6 gezeigten Verkapse-
lungsanordnung 600' im Wesentlichen darin, dass 
die Deckschicht 303 der Verkapselungsstruktur 300 
als Folie (z.B. als Wärmeleitfolie gemäß einer Ausge-
staltung) ausgebildet ist. Gemäß alternativen Ausge-
staltungen kann die Deckschicht 303 auch als Lack-
schicht (zum Beispiel als polyakrylischer Schutzlack) 
ausgebildet sein.

[0191] Gemäß anderen Ausgestaltungen können 
einzelne Merkmale (z.B. Schichten) der in den 
Fig. 6 bis Fig. 10 gezeigten Ausführungsbeispiele 
miteinander kombiniert bzw. der Aufbau durch Weg-
lassen einzelner Schichten oder Ergänzen zusätzli-
cher Schichten beliebig variiert werden.

[0192] Gemäß verschiedenen Ausführungsbeispie-
len wird ein Verkapselungsaufbau bzw. Verfahren 
zum Verkapseln für ein optoelektronisches Bauele-
ment, beispielsweise ein organisches optoelektroni-
sches Bauelement wie z.B. eine OLED, bereitge-
stellt, die zum einen gewährleisten, dass das 
optoelektronische Bauelement gegen Luft herme-
tisch abgedichtet und vor mechanischen Beschädi-
gungen (wie z.B. Kratzern) geschützt ist, und zum 
anderen billiger und variabler sind als herkömmliche 
Verkapselungen mittels zweitem Glassubstrat mit 
Kavität (Kavitätsverkapselung).

[0193] Der hierin beschriebene Aufbau einer Ver-
kapselungsstruktur und Prozess zum Verkapseln 
eines optoelektronischen Bauelementes gemäß ver-
schiedenen Ausgestaltungen eignet sich beispiels-
weise besonders zum Verkapseln und Schützen 
von flexiblen optoelektronischen Bauelementen, bei-
spielsweise flexiblen organischen optoelektroni-
schen Bauelementen wie z.B. flexiblen OLEDs, da 
er zum Beispiel die Verwendung von kommerziellen 
selbstklebenden Folien als oberste Schutzschicht 
(Deckschicht) ermöglicht.

[0194] Mittels der hierin beschriebenen Verkapse-
lungsstruktur und des Verfahrens zum Verkapseln 
gemäß verschiedener Ausführungsbeispiele kann 
das Auftreten von laminationsbedingten Defekten 
bei der Verkapselung und Verpackung eines optoe-
lektronischen Bauelements (zum Beispiel eines 
organischen optoelektronischen Bauelements wie 
z.B. einer OLED) verringert oder verhindert werden. 
Dadurch kann beispielsweise die Ausbeute bei der 
Verpackung eines optoelektronischen Bauelements 
erhöht werden.

[0195] Effekte der hierin beschriebenen Verkapse-
lungsstruktur umfassen unter anderem:

- Neben der Funktion der Lichtauskopplung und 
Schutz des optoelektronischen Bauelements 
(z.B. OLED) vor Feuchte, können/kann die Kle-
beschicht bzw. der Kleber und/oder die Dünn-

schichtverkapselung auch zur Abdeckung vor-
handener Partikel bzw. 
Partikelverunreinigungen dienen (siehe z.B. 
Fig. 7A und Fig. 7B);

- Die Verkapselungsstruktur kann auch für trans-
parente OLEDs eingesetzt werden (mit der 
Möglichkeit, beispielsweise die Lichtauskopp-
lung gezielt über die Dünnschichtverkapslung 
oder über zusätzliche Folien/Auskoppelstruktu-
ren beidseitig zu beeinflussen) (siehe z.B. 
Fig. 8);

- Die Verkapselungsstruktur bietet diverse Mög-
lichkeiten, die Wärmeauskopplung gezielt zu 
verbessern, z.B. mittels Wärmeleitfolien (siehe 
z.B. Fig. 9);

- Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen kann 
anstelle eines Verkapselungsglas eine andere 
Deckschicht (z.B. Folie oder Lackschicht) ver-
wendet werden (siehe z.B. Fig. 10);

- Bei einer herkömmlichen Verkapslung mittels 
Glaskavität (siehe z.B. Fig. 1 und Fig. 2) kann 
das Capglas bei großen Kavitäten/OLEDs auf 
den OLED-Schichtstapel drücken (keine Stabili-
tät der Kavität); bei der hierin beschriebenen 
Verkapselungsstruktur ohne Kavität gemäß ver-
schiedenen Ausführungsbeispielen wird ein 
Aufdrücken des Capglases auf den OLED- 
Schichtstapel verhindert, und damit eine mögli-
che Beschädigung der OLED durch das Cap-
glas.

Patentansprüche

1. Verkapselungsstruktur für ein optoelektroni-
sches Bauelement, aufweisend: 
• eine Dünnschichtverkapselung zum Schutz des 
optoelektronischen Bauelements vor chemischen 
Verunreinigungen, wobei die Dünnschichtverkapse-
lung eine mittels CVD abgeschiedene erste Barrie-
reschicht und eine mittels ALD abgeschiedene 
zweite Barriereschicht aufweist; 
• eine auf der Dünnschichtverkapselung ausgebil-
dete Klebeschicht; 
• eine auf der Klebeschicht ausgebildete Deck-
schicht zum Schutz der Dünnschichtverkapselung 
und/oder des optoelektronischen Bauelements vor 
mechanischer Beschädigung, wobei die Klebe-
schicht so ausgebildet ist, dass an der Oberfläche 
der Dünnschichtverkapselung befindliche Partikel-
verunreinigungen von der Klebeschicht zumindest 
teilweise umschlossen sind.

2. Verkapselungsstruktur gemäß Anspruch 1, 
wobei die Klebeschicht ein aushärtbares Klebema-
terial aufweist.
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3. Verkapselungsstruktur gemäß Anspruch 2, 
wobei das aushärtbare Klebematerial als UV-aus-
härtendes Klebematerial ausgebildet ist.

4. Verkapselungsstruktur gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 3, wobei die Klebeschicht so aus-
gebildet ist, dass die Partikelverunreinigungen voll-
ständig in der Klebeschicht eingebettet sind.

5. Verkapselungsstruktur gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 4, wobei die Klebeschicht eine 
Schichtdicke von ungefähr 1 µm bis ungefähr 500 
µm aufweist.

6. Verkapselungsstruktur gemäß Anspruch 5, 
wobei die Klebeschicht eine Schichtdicke von unge-
fähr 10 µm bis ungefähr 100 µm aufweist.

7. Verkapselungsstruktur gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 6, wobei die Deckschicht eine Glas-
schicht aufweist.

8. Verkapselungsstruktur gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 6, wobei die Deckschicht eine 
Folie aufweist.

9. Verkapselungsstruktur gemäß Anspruch 8, 
wobei die Folie als Wärmeleitfolie eingerichtet ist.

10. Verkapselungsstruktur gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 6, wobei die Deckschicht eine 
Lackschicht aufweist.

11. Verkapselungsstruktur gemäß Anspruch 10, 
wobei die Lackschicht einen polyakrylischen Schutz-
lack aufweist.

12. Verkapselungsstruktur gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 11, wobei auf oder über der Deck-
schicht eine Wärmeleitfolie aufgebracht ist.

13. Verkapselungsstruktur gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 12, wobei auf oder über der Deck-
schicht mindestens eine Lichtauskoppelschicht auf-
gebracht ist.

14. Verkapselungsstruktur gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 13, wobei die Klebeschicht Streu-
partikel aufweist, welche in der Klebeschicht einge-
bettet sind.

15. Verkapselungsanordnung, aufweisend: 
• ein optoelektronisches Bauelement mit mindestens 
einer Funktionsschicht; 
• eine auf oder über der mindestens einen Funk-
tionsschicht ausgebildete Verkapselungsstruktur 
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14.

16. Verkapselungsanordnung gemäß Anspruch 
15, wobei das optoelektronische Bauelement ein 
organisches optoelektronisches Bauelement ist.

17. Verfahren zum Verkapseln eines optoelektro-
nischen Bauelementes, das Verfahren aufweisend: 
• Ausbilden einer Dünnschichtverkapselung auf oder 
über einem optoelektronischen Bauelement zum 
Schutz des optoelektronischen Bauelements vor 
chemischen Verunreinigungen, wobei das Ausbilden 
der Dünnschichtverkapselung ein CVD-Verfahren 
aufweist, mit dem eine erste Barriereschicht abge-
schieden wird, und ein Atomlagenabscheideverfah-
ren aufweist, mit dem eine zweite Barriereschicht 
abgeschieden wird; 
• Ausbilden einer Klebeschicht auf der Dünnschicht-
verkapselung; wobei die Klebeschicht so ausgebil-
det wird, dass an der Oberfläche der Dünnschicht-
verkapselung befindliche Partikelverunreinigungen 
von der Klebeschicht zumindest teilweise umschlos-
sen sind; 
• Ausbilden einer Deckschicht auf der Klebeschicht 
zum Schutz der Dünnschichtverkapselung und/oder 
des optoelektronischen Bauelements vor mechani-
scher Beschädigung.

18. Verfahren gemäß Anspruch 17, wobei die 
Dünnschichtverkapselung auf oder über einer Funk-
tionsschicht des optoelektronischen Bauelements 
ausgebildet wird.

19. Verfahren gemäß Anspruch 17 oder 18, 
wobei das optoelektronische Bauelement ein organi-
sches optoelektronisches Baulement ist.

20. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 17 
bis 19, wobei das Ausbilden der Klebeschicht und 
der Deckschicht aufweist: 
• Aufbringen der Klebeschicht auf der Dünnschicht-
verkapselung und Aufbringen der Deckschicht auf 
der Klebeschicht nach dem Aufbringen der Klebe-
schicht; oder Aufbringen der Klebeschicht auf der 
Deckschicht und Aufbringen der Deckschicht mit 
der darauf aufgebrachten Klebeschicht auf der 
Dünnschichtverkapselung, so dass die Klebeschicht 
zwischen der Dünnschichtverkapselung und der 
Deckschicht angeordnet ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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